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BMF: Merkblatt zur Transaktionsmatrix im Sinne des § 90 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 AO 

Für ab dem 01.01.2025 ergehende Betriebsprüfungsanordnungen in Bezug auf grenzüberschrei-

tende Geschäftsvorfälle, für die eine Verrechnungspreisdokumentation nach § 90 Abs. 3 AO zu 

erstellen ist, hat die Finanzverwaltung mit BMF-Schreiben vom 02.04.2025 ein Merkblatt zur Trans-

aktionsmatrix im Sinne des § 90 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 AO veröffentlicht, das nochmals den Inhalt der 

binnen 30 Tagen nach Erhalt der Betriebsprüfungsanordnung ohne gesondertes Verlangen an das 

Finanzamt einzureichenden Informationen enthält.  

Die Transaktionsmatrix ist eine strukturierte, tabellarische Übersicht, die relevante Informationen 

zu grenzüberschreitenden Geschäftsbeziehungen des Steuerpflichtigen mit nahestehenden Perso-

nen und Betriebsstätten enthält. Sie dient insbesondere der risikoorientierten Fall- und Prüffeld-

auswahl im Rahmen von Außenprüfungen. Sie wurde mit dem Vierten Gesetz zur Entlastung der 

Bürgerinnen und Bürger, der Wirtschaft sowie der Verwaltung von Bürokratie (sog. Viertes Büro-

kratieentlastungsgesetz – BEG IV) eingeführt. Sie erweitert die bisherigen Anforderungen. 

Nach dem Merkblatt sind folgende drei Bestandteile einzureichen: 

› eine Stammdokumentation bei Überschreiten der Größenklassen (auch als Masterfile Report 

bezeichnet), 

› Aufzeichnungen über außergewöhnliche Geschäftsvorfälle sowie 

› eine sog. Transaktionsmatrix. 

Die Transaktionsmatrix hat folgende Angaben zu enthalten: 

› den Gegenstand und die Art der Geschäftsvorfälle (z. B. Warenlieferung und Dauersachver-

halt), 

› die an den Geschäftsvorfällen Beteiligten unter Kennzeichnung von Leistungsempfänger und 

Leistungserbringer, 

› das Volumen und das Entgelt (in Euro) der Geschäftsvorfälle (z. B. Darlehensvolumen und Zins 

oder Entgelt für eine Warenlieferung oder Dienstleistung), 

› die vertragliche Grundlage (Benennung der Vertragsunterlage), 

› die angewandte Verrechnungspreismethode (z. B. Kostenaufschlagsmethode oder Preisver-

gleichsmethode), 

› die betroffenen Steuerhoheitsgebiete sowie 

› ob Geschäftsvorfälle nicht der Regelbesteuerung im betreffenden Steuerhoheitsgebiet unter-

liegen (z. B. bei Anwendung eines steuerlichen Präferenzregimes wie einer Lizenzbox). 

Das Merkblatt enthält als Anlagen auch zwei Beispiele, wie eine Transaktionsmatrix auszusehen 

hat. 

Geschäftsvorfälle gegenüber einer nahestehenden Person oder Betriebsstätte, die wirtschaftlich 

vergleichbar sind, können gemäß § 2 Abs. 3 GAufzV zu Gruppen zusammengefasst und gemein-

sam in der Transaktionsmatrix dargestellt werden. 

Das Merkblatt erläutert an dieser Stelle, dass die Finanzbehörde Abweichungen in Form, Inhalt 

oder Umfang der Transaktionsmatrix zulassen kann, insbesondere wenn bereits Verständigungen 
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über deren Ausgestaltung in der Vergangenheit erfolgt sind. Eine abweichende Darstellung ist 

frühzeitig im Vorfeld, spätestens innerhalb der 30-Tage-Frist, zu kommunizieren und zu begrün-

den. 

In dem Merkblatt wird klargestellt, dass auch für Prüfungszeiträume vor 2025 eine Transaktions-

matrix zu erstellen ist. Die 30-Tage-Frist gilt bei einem im Jahr 2025 gestellten Vorlageverlangen 

hinsichtlich einer Transaktionsmatrix auch, wenn die Prüfungsanordnung vor dem 01.01.2025 er-

gangen ist.  

Die Finanzverwaltung möchte mit diesem risikoorientierten Ansatz zu einem effizienteren Be-

triebsprüfungsablauf kommen, um auf Basis der o.g. Informationen dann ggf. weitere konkrete 

Verrechnungspreisaufzeichnungen nach § 90 Abs. 3 AO anfordern zu können, die der Steuerpflich-

tige auf Anforderung vorzulegen hat. 

Bei Nichtvorlage der Transaktionsmatrix ist nach § 162 Abs. 4 Satz 1 AO ein Zuschlag in Höhe von 

€ 5.000 als Sanktion festzusetzen. 

 

BVerfG: Rechnungszinsfuß bei Pensionsrückstellungen (§ 6a EStG) – Erfolgreiche Verfassungs-

beschwerde gegen Abweisung einer Nichtzulassungsbeschwerde  

Mit Beschluss vom 21.02.2025 (1 BvR 2267/23) hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) der 

Verfassungsbeschwerde gegen die Abweisung einer Nichtzulassungsbeschwerde durch den BFH 

stattgegeben. 

Die Beschwerdeführerin begehrte erfolglos die steuerliche Berücksichtigung eines Aufwandes aus 

einer Schuldübernahmeverpflichtung für eine Pensionszusage. Nachdem auch ihre Klage vom Fi-

nanzgericht Düsseldorf mit Urteil vom 30.11.2021 (6 K 2321/17 K,G) abgewiesen wurde, legte sie 

Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision ein. Neben anderen Rügen hat sie auch eine 

grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache nach § 115 Abs. 2 Nr. 1 FGO mit dem Argument gel-

tend gemacht, der „starre“ Rechnungszinsfuß von 6 % für die Verzinsung von Pensionsrückstellun-

gen in § 6a Abs. 3 Satz 3 EStG verstoße gegen den Allgemeinen Gleichheitssatz nach Art. 3 Abs. 1 

GG. Der BFH wies die Nichtzulassungsbeschwerde mit dem angegriffenen Beschluss vom 

30.12.2022 (XI B 104/21) zurück. Hinsichtlich des Revisionsgrundes der grundsätzlichen Bedeu-

tung hat der BFH schon das Fehlen hinreichender Substantiierung bemängelt. Die Nichtzulas-

sungsbeschwerde hätte insoweit auch Darlegungen dazu enthalten müssen, dass eine normver-

werfende Entscheidung des BVerfG wegen einer Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes zu einer 

rückwirkenden Neuregelung des beanstandeten Gesetzes oder zumindest zu einer Übergangsre-

gelung für alle noch offenen Fälle führen werde. 

Die gegen diese BFH-Entscheidung gerichtete Verfassungsbeschwerde hatte nun Erfolg. Der an-

gegriffene Beschluss verstößt gegen das Gebot effektiven Rechtsschutzes aus Art. 19 Abs. 4 

Satz 1 GG. 

Die Anforderung des BFH an die Substantiierung der Nichtzulassungsbeschwerde überspannt die 

Darlegungsanforderungen. So werden von der Beschwerdeführerin Darlegungen zu in der Zukunft 

liegenden Umständen verlangt, deren Eintritt ungewiss ist und zu denen ihr eine belastbare Prog-

nose nicht möglich ist. Das gilt sowohl hinsichtlich des Ausgangs einer Entscheidung des BVerfG 

über das Schicksal einer als verfassungswidrig beurteilten Norm als auch hinsichtlich eines die 

Entscheidung umsetzenden politischen Willensbildungsprozesses des Gesetzgebers. Das BVerfG 

kann ein verfassungswidriges Gesetz für nichtig, aber auch für unvereinbar mit dem Grundgesetz 

erklären und stellt in diese Entscheidung unterschiedliche Erwägungen ein. Diese vorherzusehen 



T A X  W E E K L Y  

# 1 1  | 0 4 . 0 4 . 2 0 2 5  

Seite 4 von 9 

 

fordert das BVerfG nicht einmal von Gerichten, die eine Vorschrift nach Art. 100 Abs. 1 GG zur 

Entscheidung über ihre Verfassungsmäßigkeit vorlegen. Entsprechend erscheint es sachlich nicht 

gerechtfertigt, wenn der BFH eine solche Vorausschau von der Beschwerdeführerin zur Darle-

gung der grundsätzlichen Bedeutung der Verfassungswidrigkeit einer Norm verlangt. 

Der BFH muss jetzt erneut über die Nichtzulassungsbeschwerde entscheiden. Es bleibt also abzu-

warten, ob sich der BFH und ggf. das BVerfG nun u.a. mit der Frage der Abzinsung nach § 6a EStG 

befassen können. Mit Blick auf vergleichbare Fälle führt die Nichtzulassungsbeschwerde verfah-

rensrechtlich aber noch nicht zu einem sog. Zwangsruhen von Einspruchsverfahren nach § 363 

Abs. 2 Satz 1 AO, da ein Verfahren wegen Nichtzulassung der Revision kein Verfahren ist, das auf 

die Klärung einer Rechtsfrage gerichtet ist. 

 

BFH: Organschaft und atypisch stille Beteiligung 

Der BFH hat mit Urteil vom 11.12.2024 (I R 33/22) entschieden, dass eine atypisch stille Beteili-

gung an der Organgesellschaft der Anerkennung einer ertragsteuerrechtlichen Organschaft 

grundsätzlich nicht entgegensteht, da die Organgesellschaft ihren – unter Berücksichtigung der 

Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters ermittelten – handelsrechtlichen Jahresüberschuss 

als "ganzen Gewinn" im Sinne des § 14 Abs. 1 Satz 1 KStG an den Organträger abführen kann. 

Im Streitfall hatte eine KG mit einer GmbH einen Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, um 

eine Organschaft zu begründen. Danach war die "abhängige" GmbH als Organgesellschaft ver-

pflichtet, den ganzen von ihr erwirtschafteten Gewinn an die KG als Organträger abzuführen. Die 

Organschaft führt bei Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen dazu, dass nicht mehr die Or-

gangesellschaft ihren Gewinn zu versteuern hat, sondern der Organträger. Im Streitfall bestand 

die Besonderheit, dass an der GmbH als Organgesellschaft eine atypisch stille Beteiligung be-

stand. Da dem atypisch still Beteiligten ein Anteil von 10 % des Gewinns der GmbH zustand, ver-

traten das Finanzamt und nachfolgend auch das Finanzgericht die Auffassung, dass lediglich 90 % 

des Gewinns an die KG als Organträger abgeführt worden sei, das Gesetz aber die Abführung des 

ganzen Gewinns fordere. Die Organschaft sei daher insgesamt nicht anzuerkennen. 

Dem ist der BFH entgegengetreten. § 14 Abs. 1 KStG setze einen Gewinnabführungsvertrag im 

Sinne des § 291 AktG und die strikte Erfüllung der zivilrechtlichen Vertragspflichten voraus. Was 

als ganzer Gewinn abzuführen sei, bestimme sich nach dem Zivilrecht. Gewinnbeteiligungen, die 

einem stillen Gesellschafter zustünden, seien im Zivilrecht aber als Geschäftsunkosten vom Ge-

winn der GmbH abzusetzen und dies betreffe sowohl die typische als auch die atypisch stille Ge-

sellschaft. Folglich sei der hiernach verbleibende "Rest-Gewinn" – im Streitfall also "die 90 %" – 

der ganze Gewinn, der an den Organträger abgeführt werden müsse. Dass eine – typische oder 

atypische – stille Beteiligung zivilrechtlich als Teilgewinnabführungsvertrag qualifiziert werde, 

stehe dieser Beurteilung nicht entgegen. 

 

BFH: Formwechsel als Veräußerung im Sinne der Regelung über den sog. Einbringungsgewinn II 

Der BFH hat mit Urteil vom 27.11.2024 (X R 26/22) entschieden, dass eine Veräußerung, die zur 

Entstehung eines sog. Einbringungsgewinns II (§ 22 Abs. 2 Satz 1 UmwStG) führt, auch dann vor-

liegt, wenn die Kapitalgesellschaft, deren Anteile im Rahmen eines qualifizierten Anteilstausches 

in eine andere Kapitalgesellschaft eingebracht worden sind, innerhalb von sieben Jahren nach 

dem Einbringungszeitpunkt in eine Personengesellschaft formgewechselt wird. 
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Im Streitfall waren die beiden Kommanditisten (natürliche Personen) an der Klägerin, einer GmbH 

& Co. KG, und zugleich mit demselben Beteiligungsverhältnis an der XA-GmbH sowie an der X-

GmbH beteiligt. Die Anteile an der XA-GmbH gehörten aufgrund einer bestehenden Betriebsauf-

spaltung zum Sonderbetriebsvermögen der Klägerin. Im Streitjahr 2010 brachten die Kommandi-

tisten ihre Anteile an der XA-GmbH im Zuge eines Anteilstausches nach § 21 Abs. 1 Satz 2 Um-

wStG zu Buchwerten in die X-GmbH ein. In unmittelbarem Anschluss an diesen Anteilstausch 

wurde die XA-GmbH in eine Personengesellschaft, die XA-KG, formgewechselt; Komplementärin 

wurde die XA-Verwaltungs-GmbH, welche am Vermögen der XA-KG nicht beteiligt war. Kom-

manditistin mit einer Beteiligung von 100 % am Kapital wurde die X-GmbH. 

Im Anschluss an eine Außenprüfung vertrat das Finanzamt die Auffassung, dass der nachfolgende 

Formwechsel der XA-GmbH in die XA-KG als Veräußerung der sperrfristbehafteten Anteile an der 

XA-GmbH durch die X-GmbH i.S.d. § 22 Abs. 2 UmwStG anzusehen sei, welcher zu einem steuer-

pflichtigen Einbringungsgewinn II führe. Der Antrag der Klägerin aus sachlichen Billigkeitsgrün-

den, wegen einer fehlenden Statusverbesserung von der Besteuerung des Einbringungsgewinns II 

abzusehen, wurde vom Finanzamt abgelehnt. Auch das Finanzgericht sah im Formwechsel eine 

schädliche Veräußerung, welche einen Einbringungsgewinn II auslöse. Zudem habe das Finanzamt 

den Erlass der Steuer aus Billigkeitsgründen ermessensfehlerfrei abgelehnt. 

Nunmehr hat der BFH in der Sache die von Seiten des Finanzamts und des Finanzgerichts vertre-

tene Auffassung bestätigt. Eine Veräußerung, die zur Entstehung eines Einbringungsgewinns II 

(§ 22 Abs. 2 Satz 1 UmwStG) führe, liege auch dann vor, wenn die Kapitalgesellschaft, deren An-

teile im Rahmen eines qualifizierten Anteilstausches in eine andere Kapitalgesellschaft einge-

bracht worden seien, innerhalb von sieben Jahren nach dem Einbringungszeitpunkt in eine Perso-

nengesellschaft formgewechselt werde. In Abweichung zur zivilrechtlichen Qualifikation, wonach 

bei einem Formwechsel kein Vermögensübergang stattfinde, stelle ein Formwechsel aus ertrag-

steuerlicher Sicht einen Vermögensübergang im Sinne eines "tauschähnlichen entgeltlichen 

Rechtsträgerwechsels" dar. Werde wie im Streitfall die Kapitalgesellschaft, deren Anteile einge-

bracht wurden, in eine Personengesellschaft formgewechselt, so gebe die übernehmende Gesell-

schaft ihre Anteile an der Kapitalgesellschaft hin, um dafür eine Beteiligung an der Personenge-

sellschaft zu erhalten. Insoweit bewirke der Formwechsel einen Tausch der Beteiligungsform. 

Eine den Gesetzeswortlaut korrigierende Auslegung im Sinne einer teleologischen Reduktion des 

Wortlauts des § 22 Abs. 2 Satz 1 UmwStG sei nicht vorzunehmen. Eine teleologische Reduktion 

könnte nur dann in Betracht zu ziehen sein, wenn die eingebrachten Anteile auch nach dem Form-

wechsel hinsichtlich der möglichen Steuerbelastung in den steuerlichen Status zurückgefallen wä-

ren, in dem sie sich vor dem Anteilstausch befunden hätten. Dies sei streitfallbezogen jedoch 

nicht der Fall. Würde die X-GmbH ihre Anteile an der nunmehrigen XA-KG veräußern, wäre dies – 

bei einem Körperschaftsteuersatz von 15 % – immer noch deutlich günstiger als es vor dem An-

teilstausch die Veräußerung von Anteilen an der XA-GmbH durch die Beigeladenen gewesen 

wäre, bei der es zu einer Anwendung des – sich auf bis zu 45 % belaufenden (§ 32a Abs. 1 Satz 2 

Nr. 5 EStG) – progressiven Einkommensteuertarifs auf 60 % (Teileinkünfteverfahren) des Veräuße-

rungsgewinns gekommen wäre. 

Zu Recht sei das Finanzgericht zum Ergebnis gelangt, dass das Finanzamt eine Billigkeitsmaß-

nahme ermessensfehlerfrei abgelehnt habe, wonach von der Besteuerung eines Einbringungsge-

winns hätte abgesehen werden können. Denn eine Billigkeitsmaßnahme setze nach der Verwal-

tungsauffassung voraus, dass der konkrete Einzelfall in jeder Hinsicht mit den in § 22 Abs. 1 Satz 6 

Nr. 2, 4, 5 UmwStG 2006 a.F. enthaltenen Ausnahmetatbeständen vergleichbar sei. Eine solche 

Vergleichbarkeit sei jedoch in Fällen der Umwandlung in eine Personengesellschaft ausgeschlos-

sen.  
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Schließlich stehe die EU-Fusionsrichtlinie (RL 2009/133/EG) einer Besteuerung des Einbringungs-

gewinns II nicht entgegen. Wenn der nationale Gesetzgeber sich dafür entschieden habe, inner-

staatliche und grenzüberschreitende Fälle ungleich zu behandeln – wie in der deutschen Rege-

lung über den Anteilstausch (§ 21 UmwStG) – sei die EU-Fusionsrichtlinie auf einen rein innerstaat-

lichen Sachverhalt nicht anwendbar. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 31.03.2025  

Aktenzei-
chen 

Entschei-
dungsdatum 

Stichwort 

C-92/24 bis 

C-94/24 
27.03.2025 

Vorabentscheidungsersuchen – Richtlinie über das gemeinsame 
Steuersystem der Mutter- und Tochtergesellschaften verschiede-

ner Mitgliedstaaten (Mutter-Tochter-Richtlinie) – Umfang der zu 
vermeidenden Doppelbesteuerung – Einbezug der von einer 

Tochtergesellschaft empfangenen Dividenden in Höhe von 50 % 
in die Bemessungsrundlage einer regionalen Wertschöpfungs-
teuer (IRAP) – Gleichartigkeit der IRAP mit einer Körperschafts-

teuer, die die Einkünfte von Körperschaften besteuert 

 

Alle am 03.04.2025 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-
dungsdatum 

Stichwort 

I R 17/21 11.12.2024 
Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 11.12.2024  I R 

33/22 - Organschaft und atypisch stille Beteiligung 

I R 33/22 11.12.2024 Organschaft und atypisch stille Beteiligung 

II R 29/21 20.11.2024 
Grunderwerbsteuer beim Erwerb von Gesellschaftsanteilen 
durch einen Treuhänder; Aufnahme des Insolvenzverfahrens 

durch den Insolvenzverwalter 

IV R 28/23 16.01.2025 

Zur Auswirkung der Hinzurechnung gemäß § 7g Abs. 2 Satz 1 
EStG auf die Höhe des verrechenbaren Verlustes gemäß § 15a 

EStG und zum Begriff des Kapitalkontos im Sinne des § 15a 
EStG 

X R 26/22 27.11.2024 
Formwechsel als Veräußerung im Sinne der Regelung über den 
Einbringungsgewinn II 

 

Alle am 03.04.2025 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

I R 5/21 13.11.2024 
Maßgeblichkeit der zeitlichen Abfolge für die Ausübung des 
Gewinnermittlungswahlrechts 

V B 17/24 14.03.2025 Keine negativen Schlüsse aus Aussageverweigerung 

VII R 26/21 10.12.2024 Entnahme von Strom aus einer Leitung des Versorgungsnetzes 

XI B 11/24 07.03.2025 
Antrag auf Terminsverlegung bei Erkrankung (Brechdurchfall) 

eines sechsjährigen Kindes des Prozessvertreters 

XI R 35/21 11.12.2024 
Grenzen der Überprüfung im Einspruchsverfahren; kein Verbin-
den von Verfahren bei zusammen mit dem Einspruch erstmalig 

gestelltem Billigkeitsantrag 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2D4FC77F87C1574F2E53712829151884?text=&docid=297254&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2009188
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2D4FC77F87C1574F2E53712829151884?text=&docid=297254&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2009188
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520065/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520061/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520056/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510057/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520058/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202550040/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520064/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520059/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520062/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520063/
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Alle bis zum 04.04.2025 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entscheidungs-
datum 

Stichwort       

IV B 5 - S 

1331/00010/012/032 
03.04.2025 

Hinweise zur Anwendung des Country-by-Country 
(CbC) Reportings bei transparenten Personenge-
sellschaften gemäß § 138a Abgabenordnung (AO) 

und zum Country-by-Country Report (CbCR)-Safe-
Harbour nach § 84 Mindeststeuergesetz (MinStG) 

IV C 4 - S 
2221/00380/003/005 

03.04.2025 

Sonderausgabenabzug von Vorsorgeaufwendun-

gen bei grenzüberschreitender Betätigung; An-
wendung der Ausnahme vom Sonderausgabenab-
zugsverbot für Vorsorgeaufwendungen gemäß § 

10 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Halbsatz 2 Einkom-
mensteuergesetz (EStG) 

IV B 3 - S 
0225/00019/004/009 

02.04.2025 
Merkblatt zur Transaktionsmatrix § 90 Absatz 3 
Satz 2 Nummer 1 Abgabenordnung (AO) 

III C 3 - S 
7329/00014/007/038 

01.04.2025 
Übersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 
2025 

III C 2 - S 

7124/00010/002/109 
31.03.2025 

Umsatzsteuerrechtliche Behandlung des Direktver-
brauchs aus dem Betrieb von Anlagen zur Energie-

erzeugung 

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2025-04-03-Hinweise-Anwendung-CbC-Reportings.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2025-04-03-Hinweise-Anwendung-CbC-Reportings.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2025-04-03-sonderausgabenabzug-vorsorgeaufwen.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2025-04-03-sonderausgabenabzug-vorsorgeaufwen.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2025-04-02-merkblatt-zur-transaktionsmatrix.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2025-04-02-merkblatt-zur-transaktionsmatrix.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Merkblatt zur Transaktionsmatrix im Sinne des § 90 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 AO 
 
Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder gilt für die Transaktionsmatrix im Sinne des § 90 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 AO 
Folgendes: 


 
I. Allgemeines ............................................................................................................................ 1 


II. Bestandteile einer Transaktionsmatrix ............................................................................ 1 


III. Zeitliche Anwendung ............................................................................................................ 2 


IV. Sanktion bei der Nichtabgabe der Transaktionsmatrix ............................................... 3 


V. Schlussbestimmung ............................................................................................................. 3 


VI. Anlage 1: .................................................................................................................................. 4 


 


I. Allgemeines 
Mit dem vierten Gesetz zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger, der Wirtschaft sowie 
der Verwaltung von Bürokratie (sogenanntes Viertes Bürokratieentlastungsgesetz – 
BEG IV, BGBl. 2024 I Nummer 323) wurden die Aufzeichnungspflichten für Verrechnungs-
preiszwecke in § 90 Absatz 3 und 4 AO angepasst und neu strukturiert. In § 90 Absatz 3 AO 
sind die einzelnen Aufzeichnungspflichten (Transaktionsmatrix, Sachverhalts-
dokumentation und Angemessenheitsdokumentation) numerisch untergliedert. Ein neuer 
Bestandteil der Aufzeichnungen ist die Transaktionsmatrix (§ 90 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 
AO), die in der Betriebsprüfungspraxis bereits teilweise zur Anwendung kam. 
Die Transaktionsmatrix ist eine strukturierte, tabellarische Übersicht, die relevante 
Informationen zu grenzüberschreitenden Geschäftsbeziehungen des Steuerpflichtigen mit 
nahestehenden Personen und Betriebsstätten enthält. Sie unterstützt insbesondere die 
risikoorientierte Fall- und Prüffeldauswahl im Rahmen von Außenprüfungen. 


II. Bestandteile einer Transaktionsmatrix 
In der Transaktionsmatrix sind anzugeben: 
a)  der Gegenstand und die Art der Geschäftsvorfälle (beispielsweise Warenlieferung 


und Dauersachverhalt),  
b)  die an den Geschäftsvorfällen Beteiligten unter Kennzeichnung von Leistungs-


empfänger und Leistungserbringer,  
c)  das Volumen und das Entgelt (in Euro) der Geschäftsvorfälle (beispielsweise 


Darlehensvolumen und Zins oder Entgelt für eine Warenlieferung oder Dienstleistung),  
d)  die vertragliche Grundlage (Benennung der Vertragsunterlage),  
e)  die angewandte Verrechnungspreismethode (zum Beispiel Kostenaufschlags-


methode oder Preisvergleichsmethode),  
f)  die betroffenen Steuerhoheitsgebiete und  
g) ob Geschäftsvorfälle nicht der Regelbesteuerung im betreffenden Steuerhoheits-


gebiet unterliegen.  
Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass vorhandene Verträge nur zu benennen und nicht der 
Transaktionsmatrix beizufügen sind. Geschäftsvorfälle unterliegen beispielsweise nicht der 
Regelbesteuerung, wenn im Zusammenhang mit dem entsprechenden Geschäftsvorfall im 
betreffenden Steuerhoheitsgebiet ein steuerliches Präferenzregime (zum Beispiel 
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Lizenzbox) zur Anwendung kommt. Geschäftsvorfälle gegenüber einer nahestehenden 
Person oder Betriebsstätte in Bezug auf ein Steuerhoheitsgebiet, die gemessen an 
Funktionen und Risiken wirtschaftlich vergleichbar sind, können für die Erstellung von 
Aufzeichnungen zu Gruppen zusammengefasst werden und sind entsprechend in der 
Transaktionsmatrix einzutragen (siehe § 2 Absatz 3 GAufzV).  
Die Finanzbehörde kann Abweichungen in Form, Inhalt oder Umfang der Transaktions-
matrix zulassen. Damit wird eine an den Einzelfall angepasste Anwendung in der Praxis 
ermöglicht, insbesondere in Fällen, in denen bereits in der Vergangenheit eine 
Verständigung mit der Finanzbehörde über die Ausgestaltung einer Transaktionsmatrix für 
Verrechnungspreiszwecke erzielt wurde (zum Beispiel Anschlussprüfung). Wenn eine 
abweichende Darstellung der Transaktionsmatrix vom Steuerpflichtigen begehrt wird, muss 
er diese, frühzeitig im Vorfeld, spätestens innerhalb der 30-Tage-Frist kommunizieren und 
begründen. 
Als Anlage sind zwei exemplarische Beispiele einer Transaktionsmatrix angefügt. 


III. Zeitliche Anwendung 
Die Neuregelungen des § 90 AO gelten ab dem 1.1.2025 (vergleiche Artikel 97, 
§ 37 EGAO).  
Der Regelfall wird die Vorlage von Verrechnungspreisaufzeichnungen im Rahmen einer 
Außenprüfung sein; entsprechend verhält es sich mit der Vorlage einer Transaktionsmatrix. 
Daher sind gemäß § 90 Absatz 4 Satz 2 AO ab dem 1.1.2025 im Fall einer Außenprüfung 
ohne gesondertes Verlangen innerhalb von 30 Tagen nach Bekanntgabe der Prüfungs-
anordnung 


a) die Stammdokumentation bei Überschreiten der Größenklassen, 
b) Aufzeichnungen über außergewöhnliche Geschäftsvorfälle sowie 
c) die Transaktionsmatrix vorzulegen. 


Da eine Prüfungsanordnung, die in 2025 ergeht, regelmäßig auch Prüfungszeiträume 
vor 2025 umfasst, muss eine Transaktionsmatrix in diesen Fällen auch für die Vorjahre 
erstellt werden. Die Neuregelungen (die 30-Tage-Frist) gelten für ein im Jahr 2025 
gestelltes Vorlageverlangen hinsichtlich der Transaktionsmatrix, auch wenn die Prüfungs-
anordnung vor dem 1.1.2025 ergangen ist. 
Die Finanzbehörde kann nach § 90 Absatz 4 Satz 1 AO jederzeit die Vorlage der 
Verrechnungspreisaufzeichnungen nach § 90 Absatz 3 AO verlangen (das heißt auch 
außerhalb einer Außenprüfung, zum Beispiel für Zwecke eines Vorabverständigungs-
verfahrens gemäß § 89a AO). 
Beispiel:  
Es ist bei dem Unternehmen X in 2025 eine Außenprüfung für die Jahre 2019 bis 2022 
angedacht. Bei einer Prüfungsanordnung, die am 10.3.2025 für die Jahre 2019 bis 2022 
bekanntgegeben wird, ist sodann die Transaktionsmatrix (sowie gegebenenfalls die 
Stammdokumentation und Aufzeichnungen über außergewöhnliche Geschäftsvorfälle) 
innerhalb von 30 Tagen für diesen Prüfungszeitraum ohne gesondertes Verlangen bis zum 
9.4.2025 vorzulegen. 


Bei Außenprüfungen, bei denen keine ertragsteuerlichen Auslandssachverhalte geprüft 
werden (insbesondere Umsatzsteuersonderprüfungen, Lohnsteueraußenprüfungen oder 
Prüfungen der Versicherungsteuer), sind die Transaktionsmatrix, die Stammdokumentation 
sowie die Aufzeichnungen über außergewöhnliche Geschäftsvorfälle nur auf gesondertes 
Verlangen vorzulegen und sonach nicht automatisch 30 Tage nach Bekanntgabe der 
Prüfungsanordnung vorlagepflichtig.  
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IV. Sanktion bei der Nichtabgabe der Transaktionsmatrix 
Bei Nichtvorlage der Transaktionsmatrix ist nach § 162 Absatz 4 Satz 1 AO ein Zuschlag in 
Höhe von 5.000 Euro festzusetzen.  


V. Schlussbestimmung 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. Das BMF-Schreiben steht 
ab sofort für eine Übergangszeit auf der Internet-Seite des Bundesministeriums der 
Finanzen (http://www.bundesfinanzministerium.de) unter der Rubrik „Themen - Steuern – 
Internationales Steuerrecht – Allgemeine Informationen“ zum Herunterladen bereit.  



http://www.bundesfinanzministerium.de/
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VI. Anlage 1:  


Transaktionsmatrix 
(Beispiel 1) 


 


Steuerpflichtiger1: ______________________________ 
Wirtschaftsjahr: _______________     


 


Lfd. Nr. Transaktionspartner2 Gegenstand und Art 
des Geschäftsvorfalls  


 
Volumen 


Entgelt 
(Euro) 


Vertragliche 
Grundlage 


Verrechnungspreis
methode  


Steuerhoheits- 
Gebiet des 


Transaktions-
partners  


Abweichung von 
der Regelbesteu-


erung beim 
Transaktions-


partner 


         


         


         


         


         


 
 


                                                           
1 Kennzeichnung, ob der Steuerpflichtige Leistungsempfänger oder Leistungserbringer ist. Gegebenenfalls (ggf.) für beide Fälle getrennte Tabellen erstellen. 
2 Kennzeichnung, ob der Transaktionspartner (Beteiligte am Geschäftsvorfall), Leistungsempfänger oder Leistungserbringer ist. Ggf. für beide Fälle getrennte Tabellen erstellen. 
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Anlage 1:   
 


Transaktionsmatrix       
 (Beispiel 2)  


 
 


Steuerpflichtiger:  ______________________________  


Lfd 
Nr. 


Leistungserbringer Leistungsempfänger Gegenstand und Art
der 
Geschäftsbeziehung 


Volumen Entgelt (Euro) Vertragliche 
Grundlage 


Verrechnungspreis-
methode 


Steuerhoheitsgebiet
des 


Transaktionspartners 


Abweichung von 
der 
Regelbesteuerung
beim 
Transaktionspartner 


Name Funktion Name Funktion Wj1 Wj2 Wj3 Wj1 Wj2 Wj3 
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BUNDESVERFASSUNGSGERICHT


- 1 BvR 2267/23 -


IM NAMEN DES VOLKES


In dem Verfahren
über


die Verfassungsbeschwerde


der (…)-GmbH,
vertreten durch den Geschäftsführer (…),


- Bevollmächtigte: (…) -


gegen den Beschluss des Bundesfinanzhofs
vom 30. Dezember 2022 - XI B 104/21 -


hat die 3. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts durch


die Richter Christ,


Wolff


und die Richterin Meßling


am 21. Februar 2025 einstimmig beschlossen:


1. Der Beschluss des Bundesfinanzhofs vom 30. Dezember 2022
- XI B 104/21 - verletzt die Beschwerdeführerin in ihrem Grundrecht
aus Artikel 19 Absatz 4 des Grundgesetzes. Er wird aufgehoben. Die
Sache wird zur erneuten Entscheidung an den Bundesfinanzhof zu-
rückverwiesen.


2. Die Bundesrepublik Deutschland hat der Beschwerdeführerin ihre
notwendigen Auslagen für das Verfassungsbeschwerdeverfahren
zu erstatten.


3. Der Gegenstandswert der anwaltlichen Tätigkeit wird für das Ver-
fassungsbeschwerdeverfahren auf 10.000 Euro (in Worten: zehn-
tausend Euro) festgesetzt.
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G  r  ü n  d  e  :


I.


Die Beschwerdeführerin beziehungsweise ihre Rechtsvorgängerin wandte sich gegen


die Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuermessbescheide für 2013 und begehrte erfolg-


los die Berücksichtigung eines Aufwandes aus einer Schuldübernahmeverpflichtung für


eine Pensionszusage an ihren Geschäftsführer. Nachdem auch die Klage vom Finanzgericht


Düsseldorf abgewiesen worden ist, hat sie Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Re-


vision eingelegt. Sie hat neben anderen Rügen auch eine grundsätzliche Bedeutung der


Rechtssache nach § 115 Abs. 2 Nr. 1 FGO mit dem Argument geltend gemacht, der „starre“


Rechnungszinsfuß von 6 % für die Verzinsung von Pensionsrückstellungen in § 6a Abs. 3


Satz 3 EStG verstoße gegen den Allgemeinen Gleichheitssatz nach Art. 3 Abs. 1 GG. Der Bun-


desfinanzhof hat mit hier angegriffenem Beschluss die Revisionsnichtzulassungsbe-


schwerde zurückgewiesen und hinsichtlich des Revisionsgrundes der grundsätzlichen Be-


deutung schon das Fehlen hinreichender Substantiierung bemängelt. Die Nichtzulassungs-


beschwerde hätte insoweit auch Darlegungen dazu enthalten müssen, dass eine normver-


werfende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wegen einer Verletzung des


Gleichheitsgrundsatzes zu einer rückwirkenden Neuregelung des beanstandeten Gesetzes


oder zumindest zu einer Übergangsregelung für alle noch offenen Fälle führen werde. Der


Bundesfinanzhof hat wörtlich ausgeführt, „neben Ausführungen zur Frage der Vergleich-


barkeit der Verzinsungsregelung des § 6a Abs. 3 Satz 4 EStG zu § 233a Abs. 1 Satz 1 in Ver-


bindung mit § 238 Abs. 1 Satz 1 der Abgabenordnung (AO) wären auch entsprechende Aus-


führungen zu den unter (a) genannten Voraussetzungen“ [i.e. zu der zu erwartenden Ent-


scheidung des Bundesverfassungsgerichts und ihren gesetzlichen Folgen] „erforderlich ge-


wesen, weil dem Gesetzgeber wegen seines weiten Gestaltungsspielraums in Massever-


fahren des Steuer- und Sozialrechts (…) verschiedene Möglichkeiten zur Behebung einer


sachlich nicht gerechtfertigten Ungleichbehandlung zur Verfügung stünden“.


II.


1. Mit ihrer Verfassungsbeschwerde rügt die Beschwerdeführerin eine Verletzung des


Rechts auf effektiven Rechtsschutz nach Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG. Der Bundesfinanzhof habe


die Anforderungen an die Darlegung von Revisionszulassungsgründen im Nichtzulassungs-


beschwerdeverfahren unzumutbar und in objektiv willkürlicher Weise überspannt. Im Be-


schwerdeverfahren über die Nichtzulassung der Revision dürften für einen Beschwerde-


führer hinsichtlich der Rüge der Verfassungswidrigkeit eines Gesetzes keine strengeren


Darlegungsanforderungen gelten als für ein Gericht, das ein solches Gesetz dem Bundes-


verfassungsgericht nach Art. 100 Abs. 1 GG zur Entscheidung über die Verfassungsmäßig-


keit vorlege.


1


2
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2. Im Rahmen der Zustellung nach § 23 Abs. 2 BVerfGG haben das Bundesministerium der


Justiz, das Bundeskanzleramt, das Bundesministerium des Inneren und für Heimat, die


obersten Bundesgerichte sowie verschiedene Kammern, Vereine und Verbände als sach-


kundige Dritte ebenso wie das Finanzamt als Begünstigte des Ausgangsverfahrens Gele-


genheit zur Stellungnahme erhalten, von der das Bundesministerium der Finanzen, die


Bundesgerichte mit Ausnahme des Bundesarbeitsgerichts, der Bundesverband der Steuer-


berater, die Bundesrechtsanwaltskammer, die Bundessteuerberaterkammer und der Deut-


sche Anwaltverein Gebrauch gemacht haben.


Dem Bundesverfassungsgericht haben die Akten des Verfahrens vor dem Finanzgericht


vorgelegen.


III.


Die Kammer nimmt die Verfassungsbeschwerde gemäß § 93a Abs. 2 Buchstabe b BVerfGG


zur Entscheidung an, weil dies zur Durchsetzung der Grundrechte der Beschwerdeführerin


angezeigt ist. Die Voraussetzungen einer stattgebenden Kammerentscheidung nach § 93c


Abs. 1 Satz 1 BVerfGG liegen vor. Die maßgeblichen verfassungsrechtlichen Fragen sind


durch das Bundesverfassungsgericht bereits geklärt. Die zulässige Verfassungsbeschwerde


ist offensichtlich begründet.


1. Der Beschluss des Bundesfinanzhofs vom 30. Dezember 2022 verstößt gegen das Gebot


effektiven Rechtsschutzes aus Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG. Die Auslegung des Zulassungsgrun-


des der grundsätzlichen Bedeutung nach § 115 Abs. 2 Nr. 1 FGO erschwert den Zugang zur


Revision unzumutbar, indem sie die Darlegungsanforderungen an die Beschwerdeführerin


überspannt (a). Die angegriffene Entscheidung beruht auf diesem Verstoß (b).


a) aa) Aus dem Gebot effektiven Rechtsschutzes gemäß Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG ergeben


sich Anforderungen an die gerichtliche Handhabung des Rechtsmittelrechts. Zwar gewähr-


leistet Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG keinen Anspruch auf die Errichtung eines Instanzenzuges. Hat


der Gesetzgeber jedoch mehrere Instanzen geschaffen, darf der Zugang zu ihnen nicht in


unzumutbarer und durch Sachgründe nicht mehr zu rechtfertigender Weise erschwert wer-


den. Danach ist eine Auslegung und Anwendung eines Revisionsgrundes mit dem Gebot


effektiven Rechtsschutzes unvereinbar, wenn sie sich als objektiv willkürlich erweist und


den Zugang zur nächsten Instanz unzumutbar erschwert (vgl. BVerfGE 125, 104 <137>). Das


Gleiche gilt, wenn das Prozessrecht den Verfahrensbeteiligten die Möglichkeit eröffnet, die


Zulassung eines Rechtsmittels zu erstreiten (vgl. BVerfGE 134, 106 <117 Rn. 34> m.w.N.;


stRspr).


bb) Der Bundesfinanzhof fordert mit der angegriffenen Entscheidung für die Begründung


der Nichtzulassungsbeschwerde Darlegungen dazu, dass eine Normverwerfung von § 6a


3


4


5


6


7


8
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Abs. 3 Satz 3 EStG durch das Bundesverfassungsgericht zu einer rückwirkenden Neurege-


lung des beanstandeten Gesetzes oder zumindest zu einer Übergangsregelung für alle


noch offenen Fälle führen werde.


Dies überspannt – gemessen an den genannten Maßstäben – die Darlegungsanforderun-


gen. Von der Beschwerdeführerin werden Darlegungen zu in der Zukunft liegenden Um-


ständen verlangt, deren Eintritt ungewiss und zu denen ihr eine belastbare Prognose nicht


möglich ist (vgl. zu einer bereits im Zulassungsverfahren nach §§ 124, 124a VwGO verlang-


ten Beweisprognose BVerfGK 5, 369 <373 ff., insb. 375>). Das gilt sowohl hinsichtlich des


Ausgangs einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über das Schicksal einer als


verfassungswidrig beurteilten Norm. Als auch gilt dies hinsichtlich eines die Entscheidung


umsetzenden politischen Willensbildungsprozesses des Gesetzgebers, denn dieser kann


steuer- und finanzpolitische Erwägungen, aber auch andere politische Anliegen berück-


sichtigen und hat – im Rahmen des verfassungsrechtlich Zulässigen – oft mehrere Gestal-


tungsmöglichkeiten einer (gegebenenfalls rückwirkenden) Neuregelung zur Verfügung


(vgl. BVerfGE 87, 153 <178, 180>).


Das Bundesverfassungsgericht kann ein verfassungswidriges Gesetz für nichtig, aber


auch für unvereinbar mit dem Grundgesetz (§ 35 BVerfGG), erklären und stellt in diese Ent-


scheidung unterschiedliche Erwägungen (etwa zu den verfassungs- und fachrechtlichen


sowie wirtschaftlichen Folgen einer etwaigen Nichtigerklärung, aber auch zu den gesetz-


geberischen Handlungsspielräumen zur Beseitigung einer Verfassungswidrigkeit) ein.


Diese zu antizipieren verlangt das Bundesverfassungsgericht nicht einmal von den eine


Norm nach Art. 100 Abs. 1 GG zur Entscheidung über die Verfassungsmäßigkeit eines Geset-


zes vorlegenden Gerichten. Für eine Beanstandung der zur Prüfung gestellten Norm am


Maßstab von Art. 3 Abs. 1 GG etwa genügt es, wenn dem Kläger des Ausgangsverfahrens


die Chance bleibt, eine für ihn günstigere Regelung zu erreichen (vgl. BVerfGE 121, 108


<115 f.> m.w.N.; vgl. auch BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Ersten Senats vom 18. Juli


2019 - 1 BvL 1/18 u.a. -, Rn. 36; Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats vom 28. Juli


2023 - 2 BvL 22/17 -, Rn. 41 f.). Es spielt insbesondere keine Rolle, dass das Bundesverfas-


sungsgericht im Falle einer Unvereinbarerklärung gemäß § 35 BVerfGG die weitere Anwen-


dung des bisherigen Rechts anordnen kann (vgl. BVerfGE 72, 51 <62>; 87, 153 <180>).


Dass der Bundesfinanzhof im Rahmen der Revisionsnichtzulassungsbeschwerde bei Gel-


tendmachung grundsätzlicher Bedeutung infolge eines Verfassungsverstoßes Rechts-


schutzsuchenden mehr abverlangt als er dem Bundesverfassungsgericht selbst zur Darle-


gung einer Verfassungswidrigkeit schuldete, erscheint sachlich nicht gerechtfertigt. Dies


gilt auch dann, wenn das Bundesverfassungsgericht zu möglicherweise ähnlich gelagerten


Fallkonstellationen eine Norm (nur) als mit dem Grundgesetz unvereinbar erklärt hat.


Denn die Beurteilung etwa der wirtschaftlichen oder fachrechtlichen Folgen der Verfas-


sungswidrigkeit einer Norm können selbst für ähnlich gelagerte Sachverhaltsgruppen un-
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terschiedlich ausfallen. Ein Nichtzulassungsbeschwerdeführer kann dies nicht antizipie-


ren; dementsprechend sind auch Ausführungen zu bloß vermuteten Rechtsfolgen nicht von


ihm zu verlangen.


b) Die Entscheidung des Bundesfinanzhofs beruht tragend auf der rechtsfehlerhaften


Handhabung des Revisionszulassungsgrundes der grundsätzlichen Bedeutung.


Insbesondere stützt sich die Zurückweisung der Nichtzulassungsbeschwerde nicht er-


kennbar auf einen weiteren, selbständig tragenden Grund. Der Bundesfinanzhof hat zwar


in seiner Argumentation auf fehlende „Ausführungen (des Beschwerdeführers) zur Frage


der Vergleichbarkeit der Verzinsungsregelung des § 6a Abs. 3 Satz 4 EStG zu § 233a Abs. 1


Satz 1 in Verbindung mit § 238 Abs. 1 Satz 1 der Abgabenordnung“ abgestellt. Dem inso-


weit allein maßgeblichen Entscheidungstext, der mehr als diese Passage in diesem Zusam-


menhang nicht enthält, lässt sich jedoch nicht eindeutig entnehmen, dass dies als selbstän-


dig tragender Grund zu verstehen ist. Vielmehr spricht der Zusammenhang der Urteils-


gründe dafür, dass die Wendung lediglich den allein tragenden Grund fehlender Darle-


gung der Folgen eines Verfassungsverstoßes näher konkretisieren soll, zumal die Nichtzu-


lassungsbeschwerde Aspekte der Vergleichbarkeit – bezogen auf eine andere Konstella-


tion als die einkommensbetriebliche Verzinsungsregelung – durchaus behandelt. Verblei-


bende Zweifel am zutreffenden Verständnis der Urteilsausführungen gehen jedenfalls


nicht zu Lasten der Beschwerdeführerin.


2. Gemäß § 93c Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 in Verbindung mit § 95 Abs. 2 BVerfGG ist der ange-


griffene Beschluss vom 30. Dezember 2022 aufzuheben und das Verfahren zur erneuten


Entscheidung an den Bundesfinanzhof zurückzuverweisen.


IV.


Die Anordnung der Auslagenerstattung folgt aus § 34a Abs. 2 BVerfGG. Die Festsetzung


des Gegenstandswerts beruht auf § 37 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit § 14 Abs. 1 RVG (vgl.


BVerfGE 79, 365 <366 ff.>) und richtet sich nach der objektiven Bedeutung der Sache.


Diese Entscheidung ist unanfechtbar.


Christ Wolff Meßling


12


13


14


15


16








Urteil vom 11. Dezember 2024, I R 33/22
Organschaft und atypisch stille Beteiligung


ECLI:DE:BFH:2024:U.111224.IR33.22.0


BFH I. Senat


KStG § 14 Abs 1, AktG § 291 Abs 1, AktG § 292 Abs 1 Nr 1, AktG § 292 Abs 1 Nr 2, AktG § 301, KStG VZ 2005 , KStG VZ
2006 , KStG VZ 2007 , KStG VZ 2008


vorgehend Finanzgericht Mecklenburg-Vorpommern , 05. Juli 2022, Az: 1 K 395/14


Leitsätze


Besteht an einer Kapitalgesellschaft eine atypisch stille Beteiligung, kann sie dennoch Organgesellschaft im Rahmen
einer körperschaftsteuerrechtlichen Organschaft sein, da sie ihren ‑‑unter Berücksichtigung der Gewinnbeteiligung des
stillen Gesellschafters ermittelten‑‑ handelsrechtlichen Jahresüberschuss als "ganzen Gewinn" im Sinne des § 14 Abs. 1
Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes an den Organträger abführen kann.


Tenor


Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des Finanzgerichts Mecklenburg-Vorpommern vom 05.07.2022 - 1 K 395/14
aufgehoben, soweit die Klage abgewiesen wurde.


Die Bescheide für 2005, 2006, 2007 und 2008 über Körperschaftsteuer, jeweils vom 13.02.2013 in Gestalt der
Einspruchsentscheidung vom 15.10.2014, werden dahingehend geändert, dass keine verdeckten Gewinnausschüttungen
wegen der aufgrund des Ergebnisabführungsvertrags erfolgten Gewinnabführungen angesetzt werden.


Die Kosten des Verfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin), eine in Liquidation befindliche GmbH, schloss im Jahr 1991 mit der …
GmbH & Co. KG (KG), die sämtliche Anteile der Klägerin hielt, einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag
(EAV). Danach unterstellte sich die Geschäftsführung der Klägerin der insoweit weisungsberechtigten KG. Die
Klägerin verpflichtete sich, ihr gesamtes, nach den maßgeblichen handelsrechtlichen Vorschriften ermittelte
Ergebnis an die KG abzuführen.


1


Im Jahr 1992 beteiligte sich die KG am Betrieb der Klägerin als stille Gesellschafterin mit einer Kapitaleinlage. Nach
dem Vertrag stand die Führung der Geschäfte allein der Klägerin zu, die stille Gesellschafterin war an deren
Entscheidungen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften für einen Kommanditisten beteiligt. Am Gewinn und
Verlust sowie am Vermögen der Klägerin war die KG mit 10 % beteiligt, ebenso an den stillen Reserven im Falle
einer Auflösung der stillen Gesellschaft.


2


Die Klägerin und der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt ‑‑FA‑‑) gingen übereinstimmend davon aus, dass
durch den Vertrag eine steuerrechtliche Mitunternehmerschaft in Gestalt einer atypisch stillen Gesellschaft (im
Folgenden: Mitunternehmerschaft) entstanden war. Für diese Mitunternehmerschaft wurden für die Jahre 2005 bis
2008 (Streitjahre) Feststellungserklärungen abgegeben und es ergingen jeweils Feststellungsbescheide.


3


Die KG wurde nach mehreren Umstrukturierungen zunächst in die … AG und später in die … GmbH umgewandelt.
Nach dem Streitzeitraum wurde die Klägerin aufgelöst. Während des andauernden Liquidationsverfahrens wurde
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Entscheidungsgründe


II.


sowohl der Vertrag über die Errichtung der atypisch stillen Gesellschaft als auch der EAV beendet.


In den Jahresabschlüssen der Streitjahre behandelte die Klägerin die Einlagen der stillen Gesellschafterin als
Eigenkapital. In den Gewinn- und Verlustrechnungen wurden jeweils das Jahresergebnis vor Ergebnisabführung, der
aufgrund des EAV abgeführte Gewinn (90 % des Jahresergebnisses) und die Ergebniszurechnung an die KG als stille
Gesellschafterin (10 % des Jahresergebnisses) ausgewiesen.


5


Die Klägerin wurde zunächst antragsgemäß zur Körperschaftsteuer veranlagt. Die Bescheide für die Streitjahre
standen unter dem Vorbehalt der Nachprüfung.


6


Nach einer Außenprüfung änderte das FA die Festsetzungen der Jahre 2004 bis 2008 unter Ansatz einer verdeckten
Gewinnausschüttung (vGA) in Höhe der jeweiligen Gewinnabführung. Es schloss sich hierbei der bereits von der
Außenprüfung vertretenen Auffassung an, dass die Voraussetzungen für eine körperschaftsteuerrechtliche
Organschaft nicht vorgelegen hätten, weil eine GmbH, an der eine atypisch stille Beteiligung bestehe, nicht
Organgesellschaft sein könne.


7


Die nach erfolglosem Einspruch erhobene Klage hatte nur insoweit Erfolg, als das Finanzgericht (FG) Mecklenburg-
Vorpommern in seinem Urteil vom 05.07.2022 - 1 K 395/14 (Entscheidungen der Finanzgerichte ‑‑EFG‑‑ 2022, 1942)
davon ausging, dass eine Änderung des für 2004 ergangenen Körperschaftsteuerbescheids aus
verfahrensrechtlichen Gründen (Verjährung) ausscheide. Im Übrigen wies es die Klage ab. Die Organschaft sei nicht
anzuerkennen, weil in Folge der atypisch stillen Beteiligung nicht der "ganze Gewinn" an den vermeintlichen
Organträger abgeführt worden sei.


8


Dagegen wendet sich die Klägerin mit ihrer Revision. Sie rügt im Umfang der Klageabweisung die Verletzung
materiellen Rechts und beantragt, das Urteil der Vorinstanz aufzuheben und die Körperschaftsteuerbescheide für
2005 bis 2008 in der Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 15.10.2014 dahingehend zu ändern, dass keine vGA
wegen der aufgrund des EAV erfolgten Gewinnabführungen angesetzt werden.


9


Das FA beantragt, die Revision als unbegründet zurückzuweisen.10


Das dem Revisionsverfahren nach § 122 Abs. 2 Satz 1 der Finanzgerichtsordnung (FGO) beigetretene
Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat keinen Antrag gestellt. In der Sache folgt es der Argumentation im
angegriffenen FG-Urteil.


11


Die Revision ist begründet; das Urteil der Vorinstanz ist, soweit die Klage abgewiesen wurde, unter Klagestattgabe
aufzuheben (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 FGO). Das FG hat zu Unrecht dahin erkannt, dass in den Streitjahren zwischen
der Klägerin und der KG eine körperschaftsteuerrechtliche Organschaft nicht bestanden hat.


12


1. Verpflichtet sich eine Europäische Gesellschaft, Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft auf Aktien mit
Geschäftsleitung und Sitz im Inland (Organgesellschaft) durch einen Gewinnabführungsvertrag im Sinne des § 291
Abs. 1 des Aktiengesetzes (AktG), ihren ganzen Gewinn an ein einziges anderes gewerbliches Unternehmen
abzuführen, so ist nach § 14 Abs. 1 Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes in der für die Streitjahre geltenden
Fassung (KStG) das Einkommen der Organgesellschaft, soweit sich aus § 16 KStG nichts anderes ergibt, dem Träger
des Unternehmens (Organträger) zuzurechnen, wenn die Voraussetzungen von § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 5 KStG
erfüllt sind. Nach § 17 Abs. 1 Satz 1 KStG gilt das entsprechend, wenn sich eine andere Kapitalgesellschaft
‑‑insbesondere eine GmbH‑‑ mit Geschäftsleitung und Sitz im Inland wirksam verpflichtet, ihren ganzen Gewinn im
Sinne des § 14 KStG abzuführen.


13


2. Ob der gesetzlich geforderten Verpflichtung zur Abführung des "ganzen Gewinns" auch dann entsprochen wird,
wenn an der Organgesellschaft eine atypisch stille Beteiligung besteht, die mit einer Gewinnzuweisung an den
Gesellschafter (Mitunternehmer) verbunden ist, wird in Finanzgerichtsrechtsprechung, Literatur und von
Verwaltungsseite unterschiedlich beurteilt. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in seiner Rechtsprechung die Streitfrage
noch nicht abschließend beantwortet; für die im Rahmen von Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren ergangenen
Senatsbeschlüsse vom 31.03.2011 - I B 177/10 (BFH/NV 2011, 1397) und vom 11.08.2011 - I B 179/10 (BFH/NV
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2011, 2052) war die Streitfrage für die dort zu treffende Entscheidung über die Revisionszulassung nicht
entscheidungserheblich (s.a. Witt in Prinz/Witt, Steuerliche Organschaft, 3. Aufl., Rz 7.55).


a) Während in der finanzgerichtlichen Rechtsprechung übereinstimmend davon ausgegangen wird, dass eine
atypisch stille Beteiligung an der Organgesellschaft der Anerkennung der Organschaft entgegensteht (vgl. neben
der Vorinstanz Urteil des FG Hamburg vom 26.10.2010 - 2 K 312/09, GmbH-Rundschau ‑‑GmbHR‑‑ 2011, 329 und
Urteil des FG Düsseldorf vom 12.04.2021 - 6 K 2616/17 K,G,F, EFG 2021, 1052, Revision I R 17/21 erledigt mit Urteil
vom 11.12.2024, zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt), gehen die Meinungen in der Literatur auseinander.


15


b) aa) Der überwiegende Teil des Schrifttums geht davon aus, dass auch bei Bestehen einer atypisch stillen
Beteiligung an der Organgesellschaft der "ganze Gewinn" abgeführt wird (Brink in Schnitger/Fehrenbacher, KStG,
2. Aufl., § 14 Rz 342a; Neumann in Gosch, KStG, 4. Aufl., § 14 Rz 317; Brandis/Heuermann/Rode, § 14 KStG Rz 48;
Rödder/Liekenbrock in Rödder/Herlinghaus/Neumann, KStG, 2. Aufl., § 14 Rz 123; Walter in Bott/Walter, KStG, § 14
Rz 586; Hierstätter in Prinz/Witt, Steuerliche Organschaft, 3. Aufl., Rz 23.100; G. Wagner, ebenda, Rz 4.26;
Breuninger, Jahrbuch der Fachanwälte für Steuerrecht ‑‑JbFSt‑‑ 2016/2017, 148, 164; Brühl/Weiss, Die
Unternehmensbesteuerung 2020, 715, 721; Hageböke, Der Betrieb ‑‑DB‑‑ 2015, 1993; Hageböke, Der Konzern
2013, 334, 344; Hölzer, Finanz-Rundschau ‑‑FR‑‑ 2015, 1065, 1068 f.; Ismer, GmbHR 2011, 968, 972;
Kleinheisterkamp, JbFSt 2015/2016, 561, 568; Priester in Kirchhof/Schmidt/Schön/Vogel [Hrsg.], Steuer- und
Gesellschaftsrecht zwischen Unternehmerfreiheit und Gemeinwohl, Festschrift für Arndt Raupach, 2006, S. 391, 403;
L. Schmidt/Werner, GmbHR 2010, 29, 31 f.; Suchanek, GmbHR 2015, 1031, 1033; Weigert/Strohm, Der Konzern
2013, 249, 251). Das wird zumeist mit einer zivilrechtlichen Betrachtungsweise begründet, die in § 14 Abs. 1 KStG
angelegt sei. Denn die dort erwähnte Gewinnabführung sei nach zivilrechtlichen Maßstäben zu bestimmen. Im
handelsrechtlichen Jahresabschluss der Organgesellschaft werde die Gewinnbeteiligung des (atypisch) stillen
Gesellschafters als Aufwand bilanziert. Der nach Aufwandsabzug ausgewiesene Gewinn sei der "ganze Gewinn", der
der Abführungspflicht unterliege. Zudem folge die "Unschädlichkeit" einer atypisch stillen Beteiligung auch aus
deren ertragsteuerrechtlichen Qualifizierung als Mitunternehmerschaft. Die Organgesellschaft erhalte aus dieser
"vorgelagerten" Mitunternehmerschaft ihren Gewinn(-anteil), der sodann vollständig der Abführung unterliege. Auch
Beteiligungen der Organgesellschaft an Mitunternehmerschaften auf der Grundlage einer Kommanditgesellschaft
seien nach allgemeiner Auffassung "organschaftsunschädlich", weil auch insoweit der zugerechnete Gewinnanteil
abgeführt werde.


16


bb) Die Gegenauffassung (z.B. Dötsch in Dötsch/Pung/Möhlenbrock, Die Körperschaftsteuer, § 14 KStG Rz 87 und
175; Frotscher in Frotscher/Drüen, KStG/GewStG/UmwStG, § 14 KStG Rz 200 f., 204; Kolbe in
Herrmann/Heuer/Raupach, § 14 KStG Rz 204; Müller in Müller/Detmering/Lieber, Die Organschaft, 11. Aufl., Rz 30;
Herkens in Prinz/Witt, Steuerliche Organschaft, 3. Aufl., Rz 8.104; Berninger, DB 2004, 297, 299; Brinkmann,
Steuerliche Betriebsprüfung 2015, 277, 278 ff.; Schmich, GmbHR 2008, 464, 469; Schulze zur Wiesche, Deutsche
Steuer-Zeitung ‑‑DStZ‑‑ 2013, 621, 624) geht ‑‑mit unterschiedlichen Begründungen‑‑ davon aus, dass eine atypisch
stille Beteiligung an der abhängigen Gesellschaft "organschaftsschädlich" ist. Abgestellt wird auf die zivilrechtliche
Einordnung einer (atypisch) stillen Beteiligung an der (vermeintlichen) Organgesellschaft als
Teilgewinnabführungsvertrag im Sinne des § 292 Abs. 1 Nr. 2 AktG, was dem Abschluss eines auf
Vollgewinnabführung gerichteten Vertrags entgegenstehe.


17


c) Die Finanzverwaltung vertritt die Auffassung, dass eine Kapitalgesellschaft, an der eine atypisch stille Beteiligung
besteht, keine Organgesellschaft sein kann (BMF-Schreiben vom 20.08.2015, BStBl I 2015, 649; Oberfinanzdirektion
Frankfurt am Main vom 01.02.2023, Deutsches Steuerrecht 2023, 776).


18


3. Der Senat schließt sich der zuerst angeführten Literaturauffassung (s. zu II.2.b aa) an.19


a) Der von § 14 Abs. 1 Satz 1 KStG vorausgesetzte Abschluss eines Gewinnabführungsvertrags im Sinne des § 291
Abs. 1 AktG, zu dem es im Streitfall unstreitig gekommen ist, verweist auf das Zivilrecht. § 291 Abs. 1 Satz 1 AktG
definiert als Unternehmensvertrag einen Vertrag, durch den sich eine Aktiengesellschaft verpflichtet, ihren ganzen
Gewinn an ein anderes Unternehmen abzuführen (Gewinnabführungsvertrag). Der Steuergesetzgeber hat in einer
Art Doppelung die sich bereits aus dem Zivilrecht ergebende Verpflichtung zur Abführung des ganzen Gewinns
ausdrücklich (und damit: noch einmal) tatbestandlich in § 14 Abs. 1 Satz 1 KStG verankert. Damit hat er (jedenfalls)
zum Ausdruck gebracht, dass andere Typen von Unternehmensverträgen (z.B. der Beherrschungsvertrag gemäß
§ 291 Abs. 1 Satz 1 Alternative 1 AktG, die Gewinngemeinschaft gemäß § 292 Abs. 1 Nr. 1 AktG) oder
Unternehmensverträge, durch die sich die Aktiengesellschaft verpflichtet, einen Teil ihres Gewinns an einen
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anderen abzuführen (Teilgewinnabführungsvertrag gemäß § 292 Abs. 1 Nr. 2 AktG), keine ertragsteuerrechtliche
Organschaft begründen können.


b) Aus der tatbestandlichen Bezugnahme auf einen Gewinnabführungsvertrag im Sinne des § 291 Abs. 1 AktG folgt
nach der Senatsrechtsprechung eine zivilrechtliche Betrachtungsweise. Eine ertragsteuerrechtliche Organschaft
setzt voraus, dass der genannte Vertrag nach den Maßstäben des Zivilrechts wirksam abgeschlossen wird (z.B.
Senatsurteil vom 23.08.2017 - I R 80/15, BFHE 259, 405, BStBl II 2018, 141) und die zivilrechtlichen
Verpflichtungen aus dem Vertrag erfüllt werden (tatsächliche Vertragsdurchführung, vgl. § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3
Satz 1 KStG). Deshalb ist Gegenstand der Abführungsverpflichtung ‑‑auch für steuerrechtliche Zwecke‑‑ der
Jahresüberschuss im Sinne des § 301 Satz 1 AktG (vgl. § 275 Abs. 2 Nr. 17 und Abs. 3 Nr. 16 des
Handelsgesetzbuchs) und nicht der steuerrechtlich ermittelte Gewinn (z.B. Senatsurteil vom 18.12.2002 - I R 51/01,
BFHE 201, 221, BStBl II 2005, 49; Senatsbeschluss vom 06.06.2013 - I R 38/11, BFHE 241, 530, BStBl II 2014, 398;
s.a. Herlinghaus in Hüttemann/Schön, Unternehmenssteuerrecht, Rz 7.48). Aus der Maßgeblichkeit des
handelsrechtlichen Jahresüberschusses folgt, dass auch die Gewinnermittlung im Einzelnen handelsrechtlichen
Vorgaben zu folgen hat. Denn wenn den handelsrechtlichen Gewinnermittlungsregeln nicht gefolgt wird, führt das
zu einem vom Handelsrecht abweichenden Jahresergebnis und zu einer "Nichterfüllbarkeit" der Pflichten aus dem
abgeschlossenen Gewinnabführungsvertrag.


21


Diese Maßgeblichkeit der handelsrechtlichen Gewinnermittlung hat zur Folge, dass der Gewinnanteil des (atypisch)
still Beteiligten als Aufwand (Abführungsverpflichtung aus einem Teilgewinnabführungsvertrag im Sinne des § 292
Abs. 1 Nr. 2 AktG) zu erfassen ist, der den abzuführenden Jahresüberschuss mindert (s. z.B. Hageböke, DB 2015,
1993; derselbe, Der Konzern 2013, 334, 341; Hierstätter in Prinz/Witt, Steuerliche Organschaft, 3. Aufl., Rz 23.100;
G. Wagner, ebenda, Rz 4.26; Kleinheisterkamp, JbFSt 2015/2016, 561; L. Schmidt/Werner, GmbHR 2010, 29, 31 f.;
Suchanek, GmbHR 2015, 1031, 1033; vgl. auch das zum Teilgewinnabführungsvertrag einer
abführungsverpflichteten GmbH ergangene Urteil des Bundesgerichtshofs ‑‑BGH‑‑ vom 16.07.2019 - II ZR 175/18,
BGHZ 223, 13, Rz 24 und zur fehlenden handelsbilanziellen Relevanz der steuerrechtlichen Qualifizierung einer
stillen Beteiligung als atypisch Hoffmann/Lüdenbach, NWB Kommentar Bilanzierung, 13. Aufl., § 246 HGB Rz 432).
Dieses (geminderte) Jahresergebnis stellt sodann den "ganzen Gewinn" im Sinne des § 291 Abs. 1 Satz 1 AktG dar,
der handels- und in der Folge auch steuerrechtlich abzuführen ist.


22


c) Die zivilrechtliche Qualifikation einer (atypisch) stillen Beteiligung als Teilgewinnabführungsvertrag im Sinne des
§ 292 Abs. 1 Nr. 2 AktG steht auf der Grundlage der im Gesetz angelegten zivilrechtlichen Betrachtungsweise der
von § 14 Abs. 1 Satz 1 KStG geforderten Abführung des "ganzen Gewinns" nicht entgegen.


23


aa) Im Zivilrecht werden (atypisch) stille Beteiligungen an einer AG als Teilgewinnabführungsverträge im Sinne des
§ 292 Abs. 1 Nr. 2 AktG qualifiziert (BGH-Urteil vom 21.07.2003 - II ZR 109/02, BGHZ 156, 38; s.a. ‑‑dort auch zur
Abgrenzung atypisch stiller Beteiligungen gegenüber dem Beherrschungsvertrag‑‑ Langenbucher in
K. Schmidt/Lutter, AktG, 5. Aufl., § 292 Rz 24 und 25; MüKoAktG/Altmeppen, 6. Aufl., § 291 Rz 65 bis 67). Auch
entsprechende Beteiligungen an einer GmbH stellen Teilgewinnabführungsverträge dar. Sie müssen aber nur dann
die materiellen Wirksamkeitsvoraussetzungen in entsprechender Anwendung der §§ 291 ff. AktG erfüllen, wenn sie
satzungsüberlagernde Wirkung haben (vgl. BGH-Urteil vom 16.07.2019 - II ZR 175/18, BGHZ 223, 13, auch zum
Streitstand im Zivilrecht; Beschluss des Kammergerichts Berlin vom 24.03.2014 - 12 W 43/12, GmbHR 2014, 756).


24


bb) Aus der in § 14 Abs. 1 Satz 1 KStG enthaltenen Formulierung "Gewinnabführungsvertrag im Sinne des § 291
Abs. 1 AktG" kann entgegen der Auffassung des BMF nicht geschlossen werden, dass es als unvereinbar anzusehen
ist, wenn neben einem Gewinnabführungsvertrag im Sinne des § 291 Abs. 1 AktG auch ein
Teilgewinnabführungsvertrag im Sinne des § 292 Abs. 1 Nr. 2 AktG besteht.


25


aaa) Mit der Ende der 1960er Jahre eingefügten ausdrücklichen Bezugnahme auf den Gewinnabführungsvertrag im
Sinne des § 291 AktG hat der historische Steuergesetzgeber auf die kurz zuvor in Kraft getretene Reform des
Aktienrechts reagiert, die erstmalig den Typus des Gewinnabführungsvertrags in § 291 AktG 1965 eigenständig
geregelt hatte. Das zuvor geltende Aktiengesetz 1937 fasste in seinem § 256 unter der Überschrift
"Gewinngemeinschaft" ohne nähere Differenzierung verschiedene Vertragstypen zusammen (vgl.
MüKoAktG/Altmeppen, 6. Aufl., Einl. §§ 291 ff. Rz 10 ff.). In der früheren Rechtspraxis wurden auf der Grundlage
richterrechtlich entwickelter Vorgaben Gewinnabführungs- oder sogenannte Organschaftsverträge abgeschlossen,
um die Voraussetzungen für eine ertragsteuerrechtliche Organschaft zu schaffen (vgl. Gutachten des BFH vom
27.11.1956 - I D 1/56 S, BFHE 64, 368, BStBl III 1957, 139). Der Steuergesetzgeber stellte vor diesem Hintergrund
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mit § 7a Abs. 1 Satz 1 KStG 1969 klar, dass weiterhin ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen werden, es sich
in Zukunft aber um einen solchen im Sinne des § 291 AktG handeln müsse (vgl. BTDrucks V/3017, S. 8).


bbb) Teilgewinnabführungsverträge mit einer abführungsverpflichteten GmbH begründen nach der Rechtsprechung
des BGH in erster Linie schuldrechtliche Ansprüche des Berechtigten (zum Beispiel des "still" Beteiligten) auf
gewinn- und ergebnisabhängige Zahlungen. Bei diesen Zahlungen handelt es sich um "Geschäftsunkosten, die ‑‑wie
andere Verbindlichkeiten auch‑‑ den verteilungsfähigen (Rein-)Gewinn der Gesellschaft mindern" (so ausdrücklich
BGH-Urteil vom 16.07.2019 - II ZR 175/18, BGHZ 223, 13, m.w.N.). Die Zahlungen aufgrund des
Teilgewinnabführungsvertrags als eines im Kern schuldrechtlichen Austauschvertrags (so die überwiegende
Auffassung im Zivilrecht, z.B. MüKoAktG/Altmeppen, 6. Aufl., § 292 Rz 7, m.w.N.) betreffen somit die vorgelagerte
Ebene der Gewinnermittlung. Deshalb kann der nach Abzug dieser "Geschäftsunkosten" verbleibende Gewinn als
"ganzer Gewinn" angesehen werden, der zum Gegenstand eines auf Gesamtgewinnabführung gerichteten
Unternehmensvertrags im Sinne des § 291 Abs. 1 Satz 1 AktG gemacht wird (Priester in
Kirchhof/Schmidt/Schön/Vogel [Hrsg.], Steuer- und Gesellschaftsrecht zwischen Unternehmerfreiheit und
Gemeinwohl, Festschrift für Arndt Raupach, 2006, S. 391; s.a. L. Schmidt/Werner, GmbHR 2010, 29; Ismer, GmbHR
2011, 968; Hölzer, FR 2015, 1065).


27


ccc) Die Literaturauffassung, die aus der zivilrechtlichen Qualifizierung der (atypisch) stillen Beteiligung als
Teilgewinnabführungsvertrag im Sinne des § 292 Abs. 1 Nr. 2 AktG die Folgerung zieht, dass mit dem parallelen
Abschluss eines Gewinnabführungsvertrags im Sinne des § 291 Abs. 1 Satz 1 AktG nicht mehr der "ganze Gewinn"
abgeführt wird/werden kann (z.B. Berninger, DB 2004, 297), überzeugt auf dieser Grundlage nicht. Sie steht auch im
Wertungswiderspruch zu der im Ertragsteuerrecht nahezu einhellig vertretenen Auffassung, dass Zahlungen der
abführungspflichtigen Kapitalgesellschaft an den an ihr typisch still beteiligten Gesellschafter als Betriebsausgabe
zu behandeln sind, als solche den Gewinn mindern und der hiernach verbleibende Gewinn als der "ganze Gewinn"
im Sinne des § 14 Abs. 1 Satz 1 KStG zu betrachten ist. Es wird also die stille Beteiligung an der
abführungspflichtigen Kapitalgesellschaft steuerrechtlich nicht als "organschaftsschädlich" betrachtet (vgl. z.B.
Kleinheisterkamp, JbFSt 2015/2016, 561; Schulze zur Wiesche, DStZ 2013, 621, 624; Dötsch/Pung in
Dötsch/Pung/Möhlenbrock, Die Körperschaftsteuer, § 14 KStG Rz 79; Schmich, GmbHR 2008, 464; a.A. wohl
Berninger, DB 2004, 297), obgleich sie zivilrechtlich nicht anders als eine atypisch stille Beteiligung als
Teilgewinnabführungsvertrag qualifiziert wird.


28


d) Die Senatsurteile vom 04.03.2009 - I R 1/08 (BFHE 225, 312, BStBl II 2010, 407) und vom 10.05.2017 - I R 93/15
(BFHE 259, 49, BStBl II 2019, 278) stehen diesem Ergebnis nicht entgegen. Zwar hat der Senat dort dahin erkannt,
dass die für die Anerkennung einer Organschaft unabdingbare Anforderung einer vereinbarungsgemäßen und
tatsächlich durchgeführten Abführung des "ganzen Gewinns" eigenständig anhand der steuerrechtlichen
Regelungszwecke und Sachgesetzlichkeiten zu bestimmen sei. Jedoch bezogen sich diese Ausführungen ersichtlich
auf die konkret zu entscheidende Problematik der Anerkennung von variablen Ausgleichszahlungen im Sinne des
§ 16 KStG an außenstehende Gesellschafter und dabei auf die Frage, ob eine "freie" und vom Steuerrecht
grundsätzlich zu akzeptierende Festlegung von Ausgleichszahlungen zulässig oder dies mit der Verpflichtung zur
Abführung des "ganzen Gewinns" unvereinbar ist. Damit unterscheidet sich der vorliegende Fall sowohl im
Sachverhalt als auch in der rechtlichen Problematik erheblich von der damaligen Konstellation. Denn während es
bei den Ausgleichszahlungen um die Verteilung des gesamten Gewinns auf mehrere Gesellschafter geht, zeichnet
sich der Streitfall durch ein Stufenverhältnis mit der Gewinnbeteiligung des (atypisch) still Beteiligten auf der
ersten und der Abführung des gesamten verbleibenden Gewinns mittels eines Gewinnabführungsvertrags auf einer
zweiten Stufe aus.


29


4. Da die atypisch stille Beteiligung an der Klägerin der Abführung des "ganzen Gewinns" auf der Grundlage des
bestehenden Gewinnabführungsvertrags nicht entgegensteht und die übrigen Voraussetzungen der Organschaft
erfüllt sind, was auch zwischen den Beteiligten nicht umstritten ist, war der Klage auch für die Streitjahre
stattzugeben.


30


5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1 FGO.31
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Urteil vom 27. November 2024, X R 26/22
Formwechsel als Veräußerung im Sinne der Regelung über den Einbringungsgewinn II


ECLI:DE:BFH:2024:U.271124.XR26.22.0


BFH X. Senat


UmwStG 2006 § 21 Abs 1, UmwStG 2006 § 21 Abs 2, UmwStG 2006 § 22 Abs 1 S 6, UmwStG 2006 § 22 Abs 2 S 1, EGRL
133/2009 Art 1 Buchst a, FGO § 99 Abs 1, FGO § 99 Abs 2, FGO § 102, AO § 163 Abs 1 S 1, GG Art 3 Abs 1, EStG VZ 2010
, AEUmwStG 2006 Tziff 22.23


vorgehend FG Münster, 30. Dezember 2021, Az: 4 K 1512/15 F


Leitsätze


1. Eine Veräußerung, die zur Entstehung eines Einbringungsgewinns II (§ 22 Abs. 2 Satz 1 des
Umwandlungssteuergesetzes ‑‑UmwStG‑‑ 2006) führt, liegt auch dann vor, wenn die Kapitalgesellschaft, deren Anteile
im Rahmen eines qualifizierten Anteilstausches in eine andere Kapitalgesellschaft eingebracht worden sind, innerhalb
von sieben Jahren nach dem Einbringungszeitpunkt in eine Personengesellschaft formgewechselt wird.


2. Jedenfalls dann, wenn die eingebrachten Anteile durch den Formwechsel nicht wieder in denjenigen
ertragsteuerlichen Status zurückfallen, den sie vor der Einbringung hatten, ist weder eine teleologische Reduktion des
§ 22 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006 vorzunehmen noch ist die Besteuerung eines Einbringungsgewinns II unbillig im Sinne
des § 163 der Abgabenordnung.


3. Die EU-Fusionsrichtlinie (RL 2009/133/EG) ist auf einen rein innerstaatlichen Sachverhalt nicht anwendbar, wenn der
nationale Gesetzgeber sich dafür entschieden hat, innerstaatliche und grenzüberschreitende Fälle nicht gleich zu
behandeln. Dies ist hinsichtlich der deutschen Regelung über den Anteilstausch (§ 21 UmwStG 2006) der Fall.


Tenor


Auf die Revision der Klägerin wird der die gesonderte und einheitliche Feststellung des Gewinns aus Gewerbebetrieb für
2010 betreffende Teil-Zwischengerichtsbescheid des Finanzgerichts Münster vom 30.12.2021 - 4 K 1512/15 F
aufgehoben.


Insoweit wird die Sache an das Finanzgericht Münster zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung
zurückverwiesen.


Die Revision der Klägerin gegen den die Ablehnung einer abweichenden Feststellung des Gewinns aus Gewerbebetrieb
für 2010 aus Billigkeitsgründen betreffenden Teil-Endgerichtsbescheid des Finanzgerichts Münster vom 30.12.2021 -
4 K 1512/15 F wird als unbegründet zurückgewiesen.


Die Entscheidung über die Kosten des gesamten Revisionsverfahrens wird dem Finanzgericht Münster übertragen.


Tatbestand


I.


Kommanditisten der Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin), einer GmbH & Co. KG, sind der Beigeladene zu 1.
mit einer Beteiligung von 90 % und die Beigeladene zu 2. (10 %). Die Komplementär-GmbH ist am Vermögen der
Klägerin nicht beteiligt. Die Klägerin war im Streitjahr 2010 die Besitzgesellschaft im Rahmen einer
Betriebsaufspaltung mit der XA-GmbH als Betriebsgesellschaft. An der XA-GmbH waren der Beigeladene zu 1. mit
98 % und die Beigeladene zu 2. mit 2 % beteiligt. Im selben Verhältnis waren die beiden Beigeladenen auch
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Gesellschafter der X-GmbH. Die Anteile an der X-GmbH und der XA-GmbH gehörten zum Sonderbetriebsvermögen
der Beigeladenen bei der Klägerin.


Mit notarieller Urkunde vom …2010 (Urkundenrollennummer ‑‑UR-Nr.‑‑ 10/2010) beschlossen die Beigeladenen in
einer Gesellschafterversammlung der X-GmbH eine Erhöhung des Stammkapitals dieser Gesellschaft im Verhältnis
der bisherigen Beteiligungen. Zur Anrechnung auf die Kapitalerhöhung brachten die Beigeladenen ihre jeweiligen
Anteile an der XA-GmbH in die X-GmbH ein und nahmen sogleich die Abtretung vor. Damit wurde die X-GmbH
Alleingesellschafterin der XA-GmbH.


2


In einer nachfolgenden notariellen Urkunde vom selben Tag (UR-Nr. 20/2010) über eine
Gesellschafterversammlung der XA-GmbH heißt es demgegenüber, Gesellschafter der XA-GmbH seien die X-GmbH
zu 98 % und die XA-Verwaltungs-GmbH zu 2 %. Feststellungen zu der Frage, durch welchen Vorgang
zwischenzeitlich ein 2 %-Anteil an der XA-GmbH auf die XA-Verwaltungs-GmbH übertragen worden ist, hat das
Finanzgericht (FG) nicht getroffen.


3


In dieser Gesellschafterversammlung beschlossen die Gesellschafter der XA-GmbH deren Formwechsel in die XA-KG
zu Buchwerten. Kommanditistin mit einer Beteiligung von 100 % am Kapital sollte die X-GmbH werden. Die XA-
Verwaltungs-GmbH ‑‑die nach den Feststellungen des FG zuvor mit 2 % an der XA-GmbH beteiligt war‑‑ wurde
Komplementärin ohne Kapitaleinlage.


4


Zwischen den Beteiligten ist unstreitig, dass die Einbringung der ursprünglich den Beigeladenen zustehenden
Anteile an der XA-GmbH in die X-GmbH gegen Gewährung neuer Anteile als qualifizierter Anteilstausch anzusehen
ist und diese Anteile bei der X-GmbH ‑‑entsprechend einem von der X-GmbH gestellten Antrag‑‑ nach § 21 Abs. 1
Satz 2 des Umwandlungssteuergesetzes (UmwStG) 2006 in der im Streitjahr 2010 geltenden Fassung (UmwStG
2006 a.F.) mit dem Buchwert anzusetzen sind.


5


Im Anschluss an eine Außenprüfung vertrat der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt ‑‑FA‑‑) die Auffassung,
der nachfolgende Formwechsel der XA-GmbH in die XA-KG sei als Veräußerung der Anteile an der XA-GmbH durch
die X-GmbH im Sinne des § 22 Abs. 2 UmwStG 2006 anzusehen, die zur Entstehung eines Einbringungsgewinns II
führe. Dieser sei von den Beigeladenen ‑‑als den Einbringenden‑‑ im Rahmen der Gewinnfeststellung der Klägerin
zu versteuern.


6


Das FA ermittelte ‑‑nach Maßgabe einer im vereinfachten Ertragswertverfahren durchgeführten
Unternehmensbewertung‑‑ Einbringungsgewinne II von 2.383.517 € (Beigeladener zu 1.) und 48.643 € (Beigeladene
zu 2.) und setzte diese im angefochtenen geänderten Gewinnfeststellungsbescheid 2010 für die Klägerin vom
03.02.2015 an.


7


Schon vor Ergehen dieses Bescheids hatte die Klägerin die Nichtbesteuerung des Einbringungsgewinns II aus
sachlichen Billigkeitsgründen beantragt. Diesen Antrag lehnte das FA am 12.02.2015 ab.


8


Sowohl gegen den Feststellungsbescheid als auch gegen den im Billigkeitsverfahren ergangenen
Ablehnungsbescheid legte die Klägerin Einspruch ein. Sie war der Ansicht, ein Formwechsel sei schon nicht als
Veräußerung im Sinne des § 22 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006 anzusehen. Selbst wenn man dies anders beurteilen
wollte, sei jedenfalls einer der in § 22 Abs. 1 Satz 6 UmwStG 2006 a.F. enthaltenen Ausnahmetatbestände analog
anzuwenden oder der Begriff der "Veräußerung" teleologisch zu reduzieren.


9


Zum Erlassantrag brachte die Klägerin vor, zwar seien vorliegend nicht alle der in Tz. 22.23 des Schreibens des
Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom 11.11.2011 (BStBl I 2011, 1314) ‑‑Umwandlungssteuererlass 2011‑‑
genannten Voraussetzungen für eine Billigkeitsmaßnahme erfüllt. Wertungsmäßig sei die Situation aber mit der im
Umwandlungssteuererlass 2011 beschriebenen vergleichbar. Trotz des Untergangs der Anteile an der XA-GmbH
trete keine steuerliche Statusverbesserung ein, weil die Besteuerung der Veräußerung von Anteilen an einer
Personengesellschaft ‑‑wegen der Nichtanwendbarkeit der teilweisen Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 40 des
Einkommensteuergesetzes (EStG)‑‑ nachteiliger sei als die Besteuerung der Veräußerung von Anteilen an einer
Kapitalgesellschaft. Mit dem Formwechsel hätten sich die Beigeladenen zudem der Möglichkeit begeben, von der
Abschmelzregelung des § 22 Abs. 2 Satz 3 UmwStG 2006 zu profitieren. Es seien weder stille Reserven auf Dritte
übergegangen noch sei das deutsche Besteuerungsrecht beschränkt worden. Der Formwechsel habe auch nicht der
Vorbereitung einer Veräußerung gedient.


10


Das FA wies beide Einsprüche zurück. In Bezug auf den Erlassantrag führte es aus, nach dem11
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Umwandlungssteuererlass 2011 setze eine Billigkeitsmaßnahme voraus, dass der Sachverhalt in jeder Hinsicht mit
den in § 22 Abs. 1 Satz 6 Nr. 2, 3, 5 UmwStG 2006 a.F. genannten Ausnahmetatbeständen vergleichbar sei. Dies sei
hier nicht der Fall. Die Nichterwähnung des Formwechsels im Katalog der gesetzlichen Ausnahmetatbestände dürfe
zudem nicht durch eine generelle Billigkeitsmaßnahme unterlaufen werden.


Im Klageverfahren machte die Klägerin zusätzlich geltend, der Einbringungsgewinn II sei vom FA zu hoch angesetzt
worden.


12


Das FG entschied über die Klage gegen den Feststellungsbescheid durch Teil-Zwischengerichtsbescheid und stellte
fest, dass durch den Formwechsel ein dem Grunde nach steuerpflichtiger Einbringungsgewinn II entstanden sei
(Entscheidungen der Finanzgerichte 2022, 538). Zur Begründung führte es aus, der Bundesfinanzhof (BFH) habe
bereits mehrfach ausgesprochen, dass der Formwechsel ein tauschähnlicher Vorgang und daher als Veräußerung
anzusehen sei. Weder die Voraussetzungen für eine teleologische Reduktion des § 22 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006
noch für die Anwendung oder teleologische Erweiterung der Ausnahmeregelung des § 22 Abs. 2 Satz 6 i.V.m. § 22
Abs. 1 Satz 6 Nr. 2 Halbsatz 2 UmwStG 2006 a.F. seien erfüllt. Die Entscheidung über die Höhe des Gewinns behielt
das FG dem weiteren Verfahren vor.


13


Über die Billigkeitsmaßnahme entschied das FG durch Teil-Endgerichtsbescheid und wies die Klage insoweit ab.
Das FA habe die beantragte Billigkeitsmaßnahme ermessensfehlerfrei abgelehnt. Es bestünden bereits Bedenken,
ob das BMF überhaupt eine von den gesetzlichen Vorgaben abweichende Steuerfestsetzung anordnen dürfe. Nicht
zu beanstanden sei jedenfalls die Auffassung des FA, die Entscheidung des Gesetzgebers, den Formwechsel nicht
von § 22 Abs. 2 UmwStG 2006 auszunehmen, dürfe nicht durch eine Billigkeitsmaßnahme unterlaufen werden.


14


Mit ihrer Revision bringt die Klägerin vor, die Regelung des § 22 UmwStG 2006 diene der Verhinderung
missbräuchlicher Gestaltungen. Eine Umwandlung, die keinen Missbrauch zum Ziel habe, könne auch keinen
Einbringungsgewinn II auslösen. Daher sei stets die Kontrollüberlegung anzustellen, ob der Einbringende die sich
aus der Folgeumwandlung ergebende Struktur auch ohne die vorangegangene Einbringung steuerneutral hätte
erreichen können. Eine solche Möglichkeit hätte hier bestanden, nämlich durch eine abweichende zeitliche Abfolge,
in der zunächst der Formwechsel und anschließend die Einbringung durchgeführt worden wäre. Die vom FG
angeführten BFH-Entscheidungen, in denen ein Formwechsel als veräußerungsähnlicher Vorgang angesehen
worden sei, seien zu anderen Sachverhaltsgestaltungen ergangen.


15


In einem erst nach Ablauf der Revisionsbegründungsfrist eingegangenen Schriftsatz macht die Klägerin zudem
geltend, nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) dürften Regelungen, die § 22
Abs. 2 UmwStG 2006 entsprächen, bei grenzüberschreitenden Vorgängen nicht angewendet werden, soweit dies der
Richtlinie 2009/133/EG des Rates vom 19.10.2009 über das gemeinsame Steuersystem für Fusionen, Spaltungen,
Abspaltungen, die Einbringung von Unternehmensanteilen und den Austausch von Anteilen, die Gesellschaften
verschiedener Mitgliedstaaten betreffen, sowie für die Verlegung des Sitzes einer Europäischen Gesellschaft oder
einer Europäischen Genossenschaft von einem Mitgliedstaat in einen anderen Mitgliedstaat (Fusionsrichtlinie ‑‑FRL
2009‑‑) widerspreche. Dann müsse eine Besteuerung aber auch bei reinen Inlandsfällen unterbleiben, sofern
nachgewiesen werde, dass die Umwandlung auf vernünftigen wirtschaftlichen Gründen beruhe. Dies habe der EuGH
bereits in Bezug auf solche nationalen Steuerregeln entschieden, mit denen ‑‑wie im deutschen
Umwandlungssteuerrecht‑‑ grenzüberschreitende und rein innerstaatliche Fälle gleichbehandelt würden.


16


Hinsichtlich des Billigkeitsantrags wiederholt die Klägerin ihr Vorbringen aus den vorangegangenen
Verfahrensabschnitten.


17


Die Klägerin beantragt sinngemäß,
den angefochtenen Teil-Zwischengerichtsbescheid und die Einspruchsentscheidung vom 05.05.2015 aufzuheben,
soweit darin über den Gewinnfeststellungsbescheid entschieden worden ist, und den Gewinnfeststellungsbescheid
2010 vom 03.02.2015 dahingehend zu ändern, dass für die Beigeladenen kein Einbringungsgewinn II mehr
angesetzt wird,
hilfsweise, den angefochtenen Teil-Endgerichtsbescheid und die Einspruchsentscheidung vom 05.05.2015, soweit
darin über den Erlassantrag entschieden worden ist, aufzuheben, und das FA unter Aufhebung des
Ablehnungsbescheids vom 12.02.2015 zu verpflichten, bei den Beigeladenen aus sachlichen Billigkeitsgründen von
der Feststellung eines Einbringungsgewinns II abzusehen.


18


Das FA beantragt,
die Revision zurückzuweisen.


19
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Entscheidungsgründe


II.


Es hält das angefochtene Urteil für zutreffend und die vom FG herangezogenen BFH-Entscheidungen für
einschlägig. § 22 UmwStG 2006 sei lediglich eine typisierende Missbrauchsvermeidungsvorschrift. Die Norm sei
praxisgerecht ausgestaltet worden, indem auf eine leicht überprüfbare Haltefrist abgestellt werde. Eine detaillierte
Überprüfung eventueller Gesichtspunkte, die im Einzelfall für oder gegen eine missbräuchliche Gestaltung
sprächen, sei daher nicht angezeigt.


20


Die Beigeladenen haben keinen Antrag gestellt und sich im Revisionsverfahren nicht geäußert.21


Die Revision ist in Bezug auf den Teil-Zwischengerichtsbescheid, der den Gewinnfeststellungsbescheid 2010
betrifft, begründet. Sie führt insoweit zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung
der Sache an das FG zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der
Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑).


22


Der Erlass eines Zwischengerichtsbescheids war verfahrensrechtlich zulässig (dazu unten 1.). Zutreffend hat das FG
erkannt, dass eine zu einem steuerpflichtigen Einbringungsgewinn II führende "Veräußerung" im Sinne des § 22
Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006 (zu den Voraussetzungen dieser Norm s. unten 2.) auch dann gegeben ist, wenn die
Kapitalgesellschaft, deren Anteile in die übernehmende Gesellschaft eingebracht wurden, formwechselnd in eine
Personengesellschaft umgewandelt wird (unten 3.). Die Voraussetzungen eines der in § 22 Abs. 1 Satz 6 UmwStG
2006 a.F. enthaltenen Ausnahmetatbestände sind nicht erfüllt (unten 4.). Im vorliegenden Sachverhalt ist auch
weder eine teleologische Reduktion des § 22 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006 noch eine teleologische Extension des
§ 22 Abs. 1 Satz 6 Nr. 2 Halbsatz 2 UmwStG 2006 a.F. vorzunehmen (unten 5.). Die FRL 2009 ist auf den
vorliegenden, rein innerstaatlichen Sachverhalt nicht anwendbar (unten 6.). Die Sache ist allerdings an das FG
zurückzuverweisen, um aufzuklären, ob durch den Übertragungsakt betreffend 2 % der Anteile, der dem hier
streitigen Formwechsel zeitlich vorangegangen sein muss, auch diese Anteile im Sinne des § 22 Abs. 2 Satz 1
UmwStG 2006 "veräußert" worden sind (unten 7.).


23


1. Der Erlass eines Zwischenurteils ‑‑das auch in Gestalt eines Zwischengerichtsbescheids ergehen kann (BFH-Urteil
vom 27.10.1993 - XI R 17/93, BFHE 172, 493, BStBl II 1994, 439, unter II.1.)‑‑ war zulässig.


24


Zwar sind Zwischenurteile über den Grund des Anspruchs (§ 99 Abs. 1 FGO) in Verfahren, die ‑‑wie hier‑‑ einen
Bescheid über die einheitliche und gesonderte Feststellung des Gewinns zum Gegenstand haben, nicht zulässig
(BFH-Beschluss vom 20.11.2008 - IV B 7/08, unter II.2.b, m.w.N.).


25


Das FG hat seinen Zwischengerichtsbescheid aber zu Recht auf § 99 Abs. 2 FGO gestützt. Danach kann ein Gericht
durch Zwischenurteil über eine entscheidungserhebliche Sach- oder Rechtsfrage vorab entscheiden, wenn dies
sachdienlich ist und nicht der Kläger oder der Beklagte widerspricht. Vorliegend war die Vorabentscheidung über
die Frage, ob ein Einbringungsgewinn II dem Grunde nach entstanden ist ‑‑angesichts der Schwierigkeiten bei der
Ermittlung der Höhe des Gewinns‑‑ sachdienlich; die vom BFH für Grundurteile nach § 99 Abs. 1 FGO
vorgenommene Einschränkung in Bezug auf einheitliche und gesonderte Gewinnfeststellungsbescheide gilt für § 99
Abs. 2 FGO nicht. Die Beteiligten sind ‑‑in einem Erörterungstermin‑‑ zum beabsichtigten Erlass einer
Zwischenentscheidung angehört worden und haben dem nicht widersprochen.


26


2. Soweit im Rahmen einer Sacheinlage (§ 20 Abs. 1 UmwStG 2006) oder eines Anteilstausches (§ 21 Abs. 1 UmwStG
2006) unter dem gemeinen Wert eingebrachte Anteile innerhalb eines Zeitraums von sieben Jahren nach dem
Einbringungszeitpunkt durch die übernehmende Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar veräußert werden und
soweit beim Einbringenden der Gewinn aus der Veräußerung dieser Anteile im Einbringungszeitpunkt nicht nach
§ 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes (KStG) steuerfrei gewesen wäre, ist der Gewinn aus der Einbringung im
Wirtschaftsjahr der Einbringung rückwirkend als Gewinn des Einbringenden aus der Veräußerung von Anteilen zu
versteuern (Einbringungsgewinn II gemäß § 22 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006).


27


Die Beigeladenen haben durch den in der UR-Nr. 10/2010 enthaltenen Gesellschafterbeschluss ihre Anteile an der
XA-GmbH zum Buchwert ‑‑unstreitig unterhalb des gemeinen Werts‑‑ in die X-GmbH eingebracht und dafür neue
Anteile an der X-GmbH erhalten. Zwischen den Beteiligten ist zu Recht nicht streitig, dass dies einen Anteilstausch
im Sinne des § 21 Abs. 1 UmwStG 2006 a.F. darstellt.
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Da es sich bei den einbringenden Beigeladenen um natürliche Personen handelt, wäre bei ihnen ein Gewinn aus der
Veräußerung der eingebrachten Anteile an der XA-GmbH im Einbringungszeitpunkt nicht nach § 8b Abs. 2 KStG
steuerfrei gewesen. Auch hat der Formwechsel der XA-GmbH in die XA-KG innerhalb von sieben Jahren nach dem
Einbringungszeitpunkt stattgefunden.


29


Weil die Anteile der Beigeladenen an der XA-GmbH und der X-GmbH zum Sonderbetriebsvermögen der
Beigeladenen bei der Klägerin gehörten, wäre ein eventueller Einbringungsgewinn II ‑‑wie geschehen‑‑ im Rahmen
der Gewinnfeststellung der Klägerin zu erfassen.


30


Einziger Streitpunkt ist sonach, ob der in der UR-Nr. 20/2010 beschlossene Formwechsel der XA-GmbH in die XA-
KG als "Veräußerung" der Anteile an der XA-GmbH durch die übernehmende X-GmbH anzusehen ist.


31


3. Diese Frage ist zu bejahen. Wird eine Kapitalgesellschaft, deren Anteile in die übernehmende Gesellschaft
eingebracht wurden, formwechselnd in eine Personengesellschaft umgewandelt, stellt dies eine Veräußerung dieser
Anteile durch die übernehmende Gesellschaft im Sinne des § 22 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006 dar. Der zivilrechtlich
identitätswahrende Charakter des Formwechsels (§ 202 Abs. 1 Nr. 1 des Umwandlungsgesetzes, vgl. Urteil des
Bundesgerichtshofs vom 12.02.2015 - I ZR 213/13, Rz 17) steht dem nicht entgegen, da der ertragsteuerrechtliche
Begriff der Veräußerung in ständiger BFH-Rechtsprechung umwandlungssteuerspezifisch zu verstehen ist.


32


a) Dies ist bereits in Bezug auf § 18 Abs. 4 UmwStG 1995 entschieden worden, der in seiner bis 1998 geltenden
Fassung tatbestandlich ausschließlich an einen "Vermögensübergang" anknüpfte (der bei einem Formwechsel
zivilrechtlich nicht stattfindet). Gleichwohl ist der BFH zu der Auffassung gekommen, dass ertragsteuerrechtlich
auch der Formwechsel einer Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft als Vermögensübergang anzusehen ist
(zum Ganzen BFH-Entscheidungen vom 11.12.2001 - VIII R 23/01, BFHE 197, 425, BStBl II 2004, 474, unter II.1.a aa,
[Verfassungsbeschwerde durch Beschluss des Bundesverfassungsgerichts ‑‑BVerfG‑‑ vom 05.08.2002 -
1 BvR 637/02 nicht zur Entscheidung angenommen]; vom 01.10.2003 - VIII B 22/03, BFH/NV 2004, 384, unter 2.;
vom 20.11.2006 - VIII R 45/05, BFH/NV 2007, 793, unter II.1.b aa; vom 26.06.2007 - IV R 58/06, BFHE 217, 162,
BStBl II 2008, 73, unter II.1.a [Verfassungsbeschwerde durch den ausführlich begründeten Beschluss des BVerfG
vom 06.11.2008 - 1 BvR 2360/07, Höchstrichterliche Finanzrechtsprechung 2009, 302 nicht zur Entscheidung
angenommen], und vom 30.08.2007 - IV R 22/06, BFH/NV 2008, 109, unter II.1.b; ebenso zu § 18 Abs. 3 UmwStG
2006 jüngst BFH-Urteil vom 14.03.2024 - IV R 20/21, Deutsches Steuerrecht ‑‑DStR‑‑ 2024, 995, Rz 24).


33


b) Der BFH hat den ‑‑von der handelsrechtlichen Betrachtung ausdrücklich und bewusst abweichenden‑‑ Begriff
"tauschähnlicher entgeltlicher Rechtsträgerwechsel" als Ausdruck der Regelungskonzeption des UmwStG 1995
erstmals in Bezug auf den Formwechsel einer Personengesellschaft in eine Kapitalgesellschaft im
Anwendungsbereich des § 25 UmwStG 1995 verwendet (BFH-Urteil vom 19.10.2005 - I R 38/04, BFHE 211, 472,
BStBl II 2006, 568, unter II.2.b). Dies bestätigte in jenem Urteilsfall die von den dortigen Steuerpflichtigen
gewünschte und dem Wortlaut des UmwStG 1995 entsprechende Aufstockung der Buchwerte auf die Teilwerte und
die anschließende Vornahme gewinnmindernder Absetzungen für Abnutzung durch die infolge des Formwechsels
entstandene Kapitalgesellschaft. Die Einordnung des Formwechsels einer Personengesellschaft in eine
Kapitalgesellschaft als tauschähnlicher Vorgang und damit ausdrücklich als "Veräußerung" ist vom BFH zudem in
Bezug auf § 16 EStG ‑‑für die Rechtslage vor Inkrafttreten des § 25 UmwStG 1995‑‑ ausgesprochen worden (BFH-
Urteil vom 17.10.2007 - I R 96/06, BFHE 219, 534, BStBl II 2008, 953, unter II.1.).


34


c) Nachfolgend hat der BFH auch den ‑‑vorliegend streitgegenständlichen‑‑ Formwechsel einer Kapitalgesellschaft
in eine Personengesellschaft als "tauschähnlichen entgeltlichen Rechtsträgerwechsel" bezeichnet (BFH-Urteil vom
25.11.2014 - I R 78/12, BFH/NV 2015, 523, Rz 20). Er hat unter anderem aus diesem Grund die formwechselnde
Kapitalgesellschaft als "übertragende Körperschaft" im Sinne des § 37 Abs. 3 Satz 2 KStG in der im dortigen
Streitjahr 2001 geltenden Fassung verstanden.


35


d) Diese rechtliche Beurteilung hat der BFH sodann auf die ‑‑im Streitfall maßgebliche‑‑ Norm des § 22 Abs. 2
UmwStG 2006 übertragen und auch dort tauschähnliche Vorgänge als Veräußerung verstanden.


36


aa) So hat er die Verschmelzung einer Tochter-Kapitalgesellschaft auf die Mutter-Kapitalgesellschaft
("Aufwärtsverschmelzung") als "Veräußerung" im Sinne des § 22 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006 angesehen, die einen
Einbringungsgewinn II auslöst (ausführlich, auch zum Folgenden, BFH-Urteil vom 24.01.2018 - I R 48/15, BFHE 261,
8, BStBl II 2019, 45, Rz 18, 21 und 23). Danach ist unter einer Veräußerung im Sinne der genannten Norm
grundsätzlich die entgeltliche Übertragung von Gesellschaftsanteilen auf einen anderen Rechtsträger zu verstehen.
Die Verschmelzung auf eine andere Körperschaft bewirkt aus Sicht des Anteilseigners einen Tausch der Anteile an
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der übertragenden Körperschaft gegen die Anteile an der übernehmenden Körperschaft und damit einen
entgeltlichen Erwerb. Im Rahmen einer Aufwärtsverschmelzung auf den alleinigen Anteilseigner erhält dieser zwar
keine neuen Anteile. Auch hier gehen aber das Vermögen und die Verbindlichkeiten des übertragenden
Rechtsträgers auf den übernehmenden Rechtsträger über; im Gegenzug gehen die von ihm gehaltenen Anteile an
der übertragenden Tochtergesellschaft unter. Dies stellt sich als tauschähnlicher Vorgang und damit als
Veräußerung der Anteile dar.


bb) Ebenso hat der BFH in Anwendung derselben Maßstäbe den Formwechsel der übernehmenden
Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft als Veräußerung der eingebrachten Anteile im Sinne des § 22
Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006 angesehen (BFH-Urteile vom 18.11.2020 - I R 25/18, BFHE 271, 421, BStBl II 2021, 732,
Rz 18 ff., und vom 18.11.2020 - I R 24/18, BFH/NV 2021, 951, Rz 18 ff.). Denn die eingebrachten Anteile gehen aus
steuerrechtlicher Sicht zusammen mit dem sonstigen Vermögen der formwechselnden Kapitalgesellschaft auf die
Personengesellschaft, mittelbar also auf deren Gesellschafter ‑‑und damit auf andere Rechtsträger‑‑, über. Als
"Gegenleistung" verlieren diese Gesellschafter zugleich ihre Beteiligung an der formwechselnden
Kapitalgesellschaft. Dies genügt für die erforderliche, aber auch ausreichende "Ähnlichkeit" mit einem Tausch.


38


e) Legt man diese Rechtsprechung zugrunde, dann ist der Formwechsel nicht nur der übernehmenden, sondern
auch derjenigen Kapitalgesellschaft, deren Anteile in die übernehmende Gesellschaft eingebracht werden, als
"Veräußerung" im Sinne des § 22 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006 anzusehen. Der BFH geht für § 22 Abs. 2 Satz 1
UmwStG 2006 von einem weiten Veräußerungsbegriff aus, dem bereits bei Verwirklichung tauschähnlicher
Vorgänge genügt ist (vgl. oben d aa), und hat zudem den Formwechsel zwischen Kapitalgesellschaft und
Personengesellschaft wiederholt in unterschiedlichen Konstellationen als tauschähnlichen Vorgang betrachtet (vgl.
oben b, c, d bb). Wird die Kapitalgesellschaft, deren Anteile eingebracht wurden, in eine Personengesellschaft
formgewechselt, so gibt die übernehmende Gesellschaft ihre Anteile an der Kapitalgesellschaft hin, um dafür eine
Beteiligung an der Personengesellschaft zu erhalten. Insoweit bewirkt der Formwechsel einen Tausch der
Beteiligungsform.


39


f) Andere, zum Teil von der Klägerin angeführte BFH-Entscheidungen stehen dieser Beurteilung nicht entgegen, da
sie zu anderen Rechtsfragen ergangen sind.


40


aa) Allerdings hat der I. Senat des BFH in seinem Beschluss vom 05.05.1998 - I B 24/98 (BFHE 185, 497, BStBl II
2000, 430, unter II.2.), auf den die Klägerin mehrfach verwiesen hat, im Rahmen der Zurückweisung einer
Nichtzulassungsbeschwerde ausgeführt, ein Formwechsel einer Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft,
der einem Entstrickungsantrag nach § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UmwStG 1995 nachfolge, sei nicht als Veräußerung im
Sinne des § 21 Abs. 2 Satz 5 UmwStG 1995 anzusehen, die zur Beendigung der Stundung der auf den
Entstrickungsgewinn entfallenden Steuer (§ 21 Abs. 2 Satz 3 UmwStG 1995) führe. Es kann dahinstehen, ob sich
dieses Verständnis aufgrund teleologischer Auslegung allein auf den Veräußerungsbegriff des § 21 Abs. 2 Satz 5
UStG 1995 beziehen sollte. Aufgrund der zahlreichen nachfolgenden und ausführlich begründeten Entscheidungen
insbesondere des I. Senats, in denen ein Formwechsel als Veräußerung angesehen worden ist, und zwar in
Gestaltungen, die derjenigen des Streitfalls vergleichbar sind (vgl. die vorstehend unter a bis d angeführten
Nachweise), lässt sich aus diesem BFH-Beschluss für den Anwendungsbereich von § 22 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006
nichts mehr herleiten.


41


bb) Soweit der IV. Senat des BFH den Formwechsel einer Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft im
Hinblick auf die für nicht wesentlich beteiligte Anteilseigner geltende Sondervorschrift des § 7 UmwStG 1995 nicht
als tauschähnlichen Anschaffungsvorgang, sondern als "privilegierte Liquidationsbesteuerung" angesehen hat (BFH-
Urteil vom 12.07.2012 - IV R 39/09, BFHE 238, 353, BStBl II 2012, 728, Rz 24 ff.), beruhte dies auf den
Besonderheiten des § 7 UmwStG 1995. Im Übrigen würde auch die Liquidation der Kapitalgesellschaft, deren
Anteile unter den Voraussetzungen des § 21 Abs. 1 UmwStG 2006 eingebracht worden sind, einen
Einbringungsgewinn II auslösen (§ 22 Abs. 2 Satz 6 i.V.m. Abs. 1 Satz 6 Nr. 3 UmwStG 2006).


42


Im Urteil vom 28.09.2017 - IV R 51/15 (BFH/NV 2018, 246, Rz 25) hat der IV. Senat den Formwechsel einer
Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft zwar nicht als tauschähnlichen Anschaffungsvorgang verstanden.
Diese Aussage bezog sich jedoch lediglich auf die Regelungszusammenhänge der § 4 Abs. 4 Satz 1, § 5 Abs. 3
UmwStG 1995. Diese Vorschriften fingierten für Zwecke der Besteuerung des Gesellschafters, der seine Anteile an
der Kapitalgesellschaft in einem Betriebsvermögen hielt, ausdrücklich eine Einlage, was die Annahme eines
tauschähnlichen Anschaffungsvorgangs dort ausschloss, sie außerhalb des Anwendungsbereichs dieser Fiktion
jedoch weiterhin eröffnet.


43


Seite 6 von 13







Dementsprechend hat auch der IV. Senat außerhalb der Einlagefiktion den Formwechsel in jener Entscheidung als
"fingierten Vermögensübergang" bezeichnet (BFH-Urteil vom 28.09.2017 - IV R 51/15, BFH/NV 2018, 246, Rz 23; zu
den Besonderheiten der Einlagefiktionen im Anwendungsbereich der §§ 5, 7 UmwStG 2006 vgl. zudem BFH-Urteil
vom 11.04.2019 - IV R 1/17, BFHE 264, 13, BStBl II 2019, 501, Rz 14 ff.) und damit deutlich gemacht, dass er im
Übrigen von einem tauschähnlichen Vorgang ausgeht. Darüber hinaus hat der IV. Senat auch zu § 4 Abs. 4 Satz 1
UmwStG 2006 ausgeführt, dass dieser Gewinnermittlung jedenfalls gedanklich die Vorstellung einer Veräußerung
beziehungsweise eines Tausches der bilanzierten Anteile an der untergehenden Körperschaft gegen die
übernommenen Wirtschaftsgüter zugrunde liege (BFH-Urteil vom 09.05.2019 - IV R 13/17, BFHE 264, 430, BStBl II
2019, 754, Rz 44).


44


cc) Mit den von der Klägerin angeführten Literaturstimmen, die die Auffassung vertreten, ein Formwechsel sei nicht
als Veräußerung der Anteile anzusehen, hat sich der BFH bereits im Urteil vom 18.11.2020 - I R 25/18 (BFHE 271,
421, BStBl II 2021, 732, Rz 21) auseinandergesetzt und diese Argumentation nicht für durchgreifend erachtet.


45


Die neuere Literatur (z.B. Krüger/Gebhardt, GmbH-Rundschau ‑‑GmbHR‑‑ 2021, 1200; Bernhagen, GmbHR 2022,
301, 305 f.; Dreßler/Veil, Der Betrieb 2023, 536, 540; Ott, DStR 2023, 417) kritisiert daher nicht mehr die vom BFH
in ständiger Rechtsprechung vorgenommene weite Auslegung des Begriffs der Veräußerung, sondern untersucht die
Möglichkeit, in bestimmten Fallgruppen eine teleologische Reduktion vornehmen zu können (dazu vgl. unten 5.).


46


4. Auch aus § 22 Abs. 2 Satz 6 i.V.m. Abs. 1 Satz 6 Nr. 2 UmwStG 2006 a.F. lässt sich kein für die Klägerin günstiges
Ergebnis herleiten.


47


a) Nach der systematischen Stellung des § 22 Abs. 2 Satz 6 UmwStG 2006 als Ersatzrealisierungstatbestand wäre
der Anwendungsbereich dieser Regelung und des darin enthaltenen Verweises auf § 22 Abs. 1 Satz 6 UmwStG 2006
a.F. im Streitfall von vornherein nicht eröffnet. Denn wenn bereits ‑‑wie hier‑‑ aufgrund der Annahme einer
"Veräußerung" der Grundtatbestand des § 22 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006 erfüllt ist, bedarf es keiner Prüfung eines
Ersatztatbestands mehr.


48


b) Der BFH hat allerdings ‑‑im Einklang mit der ganz überwiegenden Auffassung in der Literatur‑‑ ausgeführt, trotz
seiner systematischen Stellung als Ersatztatbestand enthalte § 22 Abs. 2 Satz 6 i.V.m. Abs. 1 Satz 6 Nr. 2 UmwStG
2006 a.F. eine Ausnahme vom Veräußerungsbegriff für zum Buchwert vollzogene Einbringungsvorgänge (BFH-Urteil
vom 24.01.2018 - I R 48/15, BFHE 261, 8, BStBl II 2019, 45, Rz 19, sowie die dort zitierte Literatur).


49


Auch dies verhilft der Revision aber nicht zum Erfolg. Nach § 22 Abs. 1 Satz 6 Nr. 2 UmwStG 2006 a.F. löst eine
entgeltliche Übertragung der Anteile keinen Einbringungsgewinn I (bzw. in den Fällen des § 22 Abs. 2 Satz 6
UmwStG 2006 keinen Einbringungsgewinn II) aus, wenn der Einbringende nachweist, dass die Übertragung durch
einen Vorgang im Sinne des § 20 Abs. 1 oder § 21 Abs. 1 UmwStG 2006 oder auf Grund vergleichbarer ausländischer
Vorgänge zu Buchwerten erfolgte. Der vorliegend durchgeführte Formwechsel der XA-GmbH in die XA-KG ist kein
Vorgang im Sinne des § 20 Abs. 1 oder § 21 Abs. 1 UmwStG 2006. Allein der Umstand, dass der Formwechsel zu
Buchwerten vorgenommen wurde, führt nicht dazu, dass er einem der in § 20 Abs. 1 oder § 21 Abs. 1 UmwStG 2006
genannten Vorgänge gleichsteht.


50


5. Im Streitfall ist weder eine teleologische Reduktion des Wortlauts des § 22 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006 noch ist
eine teleologische Extension des § 22 Abs. 1 Satz 6 Nr. 2 UmwStG 2006 a.F. vorzunehmen.


51


a) Eine den Gesetzeswortlaut korrigierende Auslegung wird dann zugelassen, wenn die wortlautgemäße Auslegung
zu sinnwidrigen Ergebnissen führt und der Schluss gerechtfertigt ist, dass der gesetzgeberische Wille planwidrig
umgesetzt wurde. Weichen Gesetzeswortlaut und Normzweck in einem solchen Fall voneinander ab, ist der
Wortlaut in einer Weise einzuschränken, die dem Normzweck entspricht, wenn sich das Gesetz gemessen an seinem
Zweck als planwidrig zu weitgehend erweist. Demgegenüber kommt eine teleologische Reduktion grundsätzlich
nicht in Betracht, wenn der weite Wortlaut der Vorschrift Folge einer bewussten rechtspolitischen Entscheidung des
Gesetzgebers ist (zum Ganzen BFH-Urteil vom 15.07.2021 - IV R 36/18, BFHE 274, 55, Rz 36, m.w.N.; vgl. auch BFH-
Urteil vom 22.01.2020 - II R 8/18, BFHE 267, 468, BStBl II 2020, 567, Rz 24; beide ebenfalls zu Normen, die in
typisierender Weise der Vermeidung missbräuchlicher Gestaltungen dienen).


52


b) Nach den genannten Voraussetzungen kommt hier eine teleologische Reduktion nicht in Betracht.53


aa) § 22 Abs. 2 UmwStG 2006 bezweckt, dass die im Zeitpunkt des Anteilstausches in den eingebrachten Anteilen
ruhenden stillen Reserven, die in der Hand des Einbringenden nach Maßgabe der allgemeinen
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einkommensteuerrechtlichen Regelungen (im Streitfall: § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, § 3 Nr. 40, § 32a EStG)
steuerverstrickt waren, bei einer innerhalb von sieben Jahren stattfindenden Veräußerung durch die übernehmende
Gesellschaft auch weiterhin der Besteuerung unterliegen (vgl. BFH-Urteil vom 18.11.2020 - I R 25/18, BFHE 271,
421, BStBl II 2021, 732, Rz 23, m.w.N.). In dieser Entscheidung wurde eine teleologische Reduktion der Vorschrift in
einer Fallkonstellation erwogen, in der die eingebrachten Anteile durch den streitigen Formwechsel der
übernehmenden Kapitalgesellschaft in denjenigen steuerlichen Status zurückgefallen waren, in dem sie sich vor der
sperrfristauslösenden Einbringung befunden hatten, nämlich wieder dem Teileinkünfteverfahren unterlagen.
Gleichwohl wurde die teleologische Reduktion letztlich abgelehnt, weil es durch den Anteilstausch zu einem
Transfer stiller Reserven zwischen verschiedenen Gesellschaftern gekommen war, an dem der nachfolgende
Formwechsel nichts geändert hat. Nur in Bezug auf Gesellschaften, deren stille Reserven lediglich einer einzigen
Person steuerlich zuzurechnen sind ("Einpersonengesellschaften"), hat der I. Senat ‑‑in einer für die dortige
Entscheidung nicht erheblichen Bemerkung‑‑ angedeutet, er könne einer teleologischen Reduktion nähertreten
(zum Ganzen BFH-Urteil vom 18.11.2020 - I R 25/18, BFHE 271, 421, BStBl II 2021, 732, Rz 23 f.).


bb) Im Streitfall steht einer teleologischen Reduktion zunächst entgegen, dass sich durch die Umwandlung der XA-
GmbH in eine Personengesellschaft die stillen Reserven dieser Gesellschaft mit denen der X-GmbH vermischen (vgl.
zutreffend Ott, DStR 2023, 417, 422). Vor dem Formwechsel waren die stillen Reserven der XA-GmbH und ihrer
‑‑seit dem Anteilstausch‑‑ alleinigen Anteilseignerin X-GmbH ertragsteuerrechtlich voneinander getrennt. Aufgrund
des Formwechsels wurde das Trennungsprinzip dann aber durch das ‑‑für Personengesellschaften
kennzeichnende‑‑ Transparenzprinzip ersetzt. Die Sphären der X-GmbH und der XA-KG waren also nicht mehr
voneinander getrennt; vielmehr waren der X-GmbH die Wirtschaftsgüter der XA-KG ‑‑und damit auch deren stille
Reserven ertragsteuerrechtlich anteilig zuzurechnen.


55


cc) Selbst wenn man diesen Gesichtspunkt für die Verneinung einer teleologischen Reduktion nicht als ausreichend
ansehen wollte, wäre hierfür im Streitfall jedenfalls der im BFH-Urteil vom 18.11.2020 - I R 25/18 (BFHE 271, 421,
BStBl II 2021, 732, Rz 23 f.) herangezogene Gedanke leitend. Denn die Anteile sind nicht in ihren früheren
steuerlichen Status zurückgefallen.


56


Vorliegend ist es zwar ‑‑wenn man von der neuen 2 %-Beteiligung der XA-Verwaltungs-GmbH absieht, zu deren
Entstehen das FG keine Feststellungen getroffen hat (dazu noch unten 7.)‑‑ nicht zu einem Transfer stiller Reserven
zwischen verschiedenen Gesellschaftern gekommen, weil die Beigeladenen an der Gesellschaft, deren Anteile
eingebracht wurden (XA-GmbH), und an der übernehmenden Gesellschaft (X-GmbH) im selben Verhältnis (jeweils
98 % beziehungsweise 2 %) beteiligt waren. Allerdings sind die eingebrachten Anteile auch nach dem Formwechsel
weder formell noch hinsichtlich der möglichen Steuerbelastung in den steuerlichen Status zurückgefallen, in dem
sie sich vor dem Anteilstausch befunden hatten. Würde die X-GmbH ihre Anteile an der nunmehrigen XA-KG
veräußern, wäre dies ‑‑bei einem Körperschaftsteuersatz von 15 %‑‑ immer noch deutlich günstiger als es vor dem
Anteilstausch die Veräußerung von Anteilen an der XA-GmbH durch die Beigeladenen gewesen wäre, bei der es zu
einer Anwendung des ‑‑sich auf bis zu 45 % belaufenden (§ 32a Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 EStG)‑‑ progressiven
Einkommensteuertarifs auf 60 % des Veräußerungsgewinns gekommen wäre.


57


Im Übrigen sind nicht die Beigeladenen Gesellschafter der XA-KG geworden, sondern die X-GmbH mit der ihr
eigenen Abschirmwirkung ist Gesellschafterin geblieben. Auch dies steht der Annahme eines Rückfalls in den
früheren steuerlichen Status entgegen.


58


dd) Ein weiterer ‑‑eigenständiger‑‑ Gesichtspunkt, der gegen eine teleologische Reduktion spricht, liegt darin, dass
mit dem Formwechsel der Gesellschaft, deren Anteile in die X-GmbH eingebracht worden sind, die Anwendbarkeit
des § 22 Abs. 2 UmwStG 2006 für die Zukunft ‑‑bereits weit vor Ablauf der Sieben-Jahres-Frist‑‑ beendet worden ist,
obwohl die Änderung des steuerlichen Status fortbesteht. Diese Regelung erfasst "eingebrachte Anteile", bei denen
es sich ‑‑wie aus dem Verweis auf § 21 Abs. 1 UmwStG 2006 folgt‑‑ um Anteile an einer Kapitalgesellschaft oder
Genossenschaft handeln muss. Diese Voraussetzung ist in Bezug auf Anteile an einer KG aber nicht erfüllt.


59


ee) Aus der Rechtsprechung des BVerfG zur Verfassungswidrigkeit der Nichteinbeziehung der Übertragung von
Anteilen zwischen Schwester-Personengesellschaften in die Begünstigungsregelung des § 6 Abs. 5 Satz 3 EStG
(BVerfG-Beschluss vom 28.11.2023 - 2 BvL 8/13, BVerfGE 168, 1) folgt nicht, dass der auf einen Anteilstausch
folgende Formwechsel stets aus dem Anwendungsbereich des § 22 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006 herausgenommen
werden müsste. Denn anders als in der dortigen Konstellation hat im Streitfall die Zwischenschaltung einer
Kapitalgesellschaft eine Abschirmwirkung herbeigeführt. Eine solche Zwischenschaltung mit Abschirmwirkung muss
das Ertragsteuerrecht auch bei Einbeziehung verfassungsrechtlicher Gesichtspunkte nicht ebenso behandeln wie


60


Seite 8 von 13







eine unmittelbare Beteiligung oder eine mittelbare Beteiligung über eine ‑‑ertragsteuerrechtlich transparente‑‑
Personengesellschaft (vgl. auch BVerfG-Beschluss vom 12.10.2010 - 1 BvL 12/07, BVerfGE 127, 224, Rz 62).


ff) Ebenso wenig kann eine teleologische Reduktion des § 22 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006 in Fällen des
Formwechsels einer Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft auf die Rechtsprechung des IV. und XI. Senats
des BFH zu einer teleologischen Reduktion des ‑‑ebenfalls einen Sperrfristverstoß regelnden‑‑ § 6 Abs. 5 Satz 6
EStG gestützt werden. Danach soll die Rechtsfolge des § 6 Abs. 5 Satz 6 EStG nicht eintreten, wenn eine an einer
Mitunternehmerschaft beteiligte Kapitalgesellschaft, die an dem nach § 6 Abs. 5 Satz 3 EStG übertragenen
Wirtschaftsgut bereits (mittelbar) vermögensmäßig beteiligt war, ihren Mitunternehmeranteil ganz oder teilweise
an eine andere Kapitalgesellschaft veräußert (BFH-Urteil vom 15.07.2021 - IV R 36/18, BFHE 274, 55, Rz 51; vgl.
aber § 6 Abs. 5 Satz 7 EStG i.d.F. des Jahressteuergesetzes 2024). Gleiches gilt bei einer vollentgeltlichen
Übertragung von Anteilen durch den Einbringenden auf eine Körperschaft (BFH-Urteile vom 18.08.2021 -
XI R 43/20, BFHE 274, 124, Rz 32 ff., und vom 18.08.2021 - XI R 20/19, BFH/NV 2022, 403, Rz 32 f.). Dies wird damit
begründet, dass der voll entgeltliche Erwerb bereits alle stillen Reserven aufdeckt, so dass keine im Wertansatz des
zuvor übertragenen Wirtschaftsguts gespeicherten stillen Reserven vom Einkommensteuerregime in das
Körperschaftsteuerregime übergehen.


61


Vorliegend sind aber die in den Anteilen an der XA-GmbH befindlichen stillen Reserven durch den vorangehenden
qualifizierten Anteilstausch vom Einkommensteuer- in das Körperschaftsteuerregime übergegangen, ohne
aufgedeckt worden zu sein. Wenn der Gesetzgeber im Zeitpunkt des qualifizierten Anteilstausches gleichwohl
zunächst auf eine Besteuerung der stillen Reserven verzichtet, ist eine Besteuerung gerechtfertigt, wenn die
Kapitalgesellschaft, in deren Wertansatz die zuvor übergegangenen stillen Reserven nunmehr gespeichert sind,
innerhalb der Sieben-Jahres-Frist so umgewandelt wird, dass § 22 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006 bei einer
nachfolgenden Veräußerung der neuen Personengesellschaftsanteile oder einzelner Wirtschaftsgüter nicht mehr
anwendbar wäre (s. dazu bereits oben bb).


62


Im Übrigen wird auch in denjenigen Entscheidungen, in denen eine teleologische Reduktion des § 6 Abs. 5 Satz 6
EStG vorgenommen wurde, dies für den Fall des Formwechsels einer Personengesellschaft in eine
Kapitalgesellschaft gerade ausdrücklich abgelehnt, weil damit stille Reserven aus der Sphäre natürlicher Personen
in die Sphäre von Kapitalgesellschaften übergehen (vgl. BFH-Urteil vom 15.07.2021 - IV R 36/18, BFHE 274, 55,
Rz 26 f., Rz 35).


63


gg) Es kommt auch nicht darauf an, ob im vorliegenden Fall durch eine andere Reihenfolge der einzelnen
Umstrukturierungsschritte eventuell eine steuerneutrale Umsetzung des Gestaltungsziels hätte erreicht werden
können. Vielmehr hat es der BFH schon in einer früheren Entscheidung zu § 22 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006 als für
das Entstehen eines Einbringungsgewinns II unerheblich angesehen, ob der Einbringende die sich ergebende
Unternehmensstruktur auf eine andere Weise steuerneutral hätte erreichen können. Denn maßgebend für die
rechtliche Beurteilung sind der tatsächlich verwirklichte Sachverhalt und die darauf anwendbaren
Rechtsvorschriften (BFH-Urteil vom 24.01.2018 - I R 48/15, BFHE 261, 8, BStBl II 2019, 45, Rz 24).


64


hh) Anders als nach der früheren Rechtslage bei einbringungsgeborenen Anteilen kommt es nach dem
Regelungskonzept der §§ 21, 22 UmwStG 2006 nicht zu einer doppelten steuerlichen Verstrickung stiller Reserven
und damit auch nicht zu einer doppelten Besteuerung (vgl. BFH-Urteil vom 11.07.2019 - I R 13/18, BFHE 266, 272,
BStBl II 2022, 91, Rz 19). Vielmehr bewirkt das Entstehen eines Einbringungsgewinns II unmittelbar eine Erhöhung
der steuerlichen Anschaffungskosten der erhaltenen Anteile (§ 22 Abs. 2 Satz 4 UmwStG 2006). Damit fällt ein
späterer Veräußerungsgewinn entsprechend geringer aus, so dass das Besteuerungssystem in sich stimmig
ausgestaltet ist. In den von § 22 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006 erfassten Veräußerungsfällen wird lediglich die nach
den allgemeinen ertragsteuerrechtlichen Regelungen bereits bei der Sacheinlage oder beim qualifizierten
Anteilstausch vorzunehmende ‑‑dort nach § 21 UmwStG 2006 aber aufgeschobene‑‑ Besteuerung nachgeholt, nicht
aber ein bereits einmal erfasstes Steuersubstrat nochmals besteuert.


65


6. Auf die FRL 2009 kann die Klägerin sich im Streitfall nicht berufen. Das entsprechende Vorbringen ist zwar nicht
verfristet (dazu unten a); die FRL 2009 ist im Streitfall aber nicht anwendbar (unten b).


66


a) Es ist unschädlich, dass die Klägerin die unionsrechtlichen Gesichtspunkte erstmals mit einem am 27.06.2022
beim BFH eingegangenen Schriftsatz ‑‑und damit nach Ablauf der bis zum 01.04.2022 verlängerten
Revisionsbegründungsfrist‑‑ in das Verfahren eingeführt hat. Zwar können selbständige Revisionsrügen ‑‑wie etwa
die Geltendmachung eines Verfahrensmangels‑‑ erstmalig nur bis zum Ablauf der Revisionsbegründungsfrist in
zulässiger Weise angebracht werden (BFH-Beschluss vom 13.05.2013 - I R 39/11, BFHE 241, 1, BStBl II 2016, 434,
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Rz 19); nach Fristablauf kann nur eine bereits innerhalb der Revisionsbegründungsfrist hinreichend begründete
Revision ergänzt werden (BFH-Beschluss vom 22.03.2016 - VIII R 22/14, BFH/NV 2016, 1054, Rz 14). Ist die Revision
aber ‑‑wie hier‑‑ mit der Rüge der Verletzung materiellen Rechts innerhalb der maßgebenden Frist in Bezug auf
den jeweiligen Streitgegenstand hinreichend begründet worden, ist der BFH an die geltend gemachten materiell-
rechtlichen Gründe für die Sachprüfung des angefochtenen Urteils nicht gebunden (BFH-Urteil vom 04.12.1996 -
I R 151/93, BFHE 182, 116, BStBl II 1997, 327, unter II.A.1.). Wenn eine derartige Bindung des Revisionsgerichts
aber nicht besteht, ist der BFH auch zur Auseinandersetzung mit solchen materiell-rechtlichen Gesichtspunkten
verpflichtet, die der jeweilige Revisionskläger im Rahmen eines in zulässiger Weise eingeleiteten
Revisionsverfahrens erst nach Ablauf der Revisionsbegründungsfrist geltend macht.


b) Die FRL 2009 ist im vorliegenden Verfahren, das einen rein innerstaatlichen Sachverhalt betrifft, jedoch nicht
anwendbar.


68


aa) Nach Art. 1 Buchst. a FRL 2009 umfasst der Anwendungsbereich der Richtlinie Fusionen, Spaltungen,
Abspaltungen, die Einbringung von Unternehmensanteilen und ‑‑im Streitfall einschlägig‑‑ den Austausch von
Anteilen (vgl. hierzu die Definition in Art. 2 Buchst. e FRL 2009), wenn daran Gesellschaften aus zwei oder mehr
Mitgliedstaaten beteiligt sind. Die letztgenannte Voraussetzung ist in Bezug auf den hier zu beurteilenden
Sachverhalt nicht erfüllt, weil alle beteiligten Gesellschaften deutsche Kapitalgesellschaften und in der
Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig sind.


69


bb) Nach der ständigen Rechtsprechung des EuGH sieht sich dieser allerdings auch in einem Fall, der rein
innerstaatlichen Charakter hat, für die Auslegung der Bestimmungen der FRL 2009 als zuständig an, wenn der
jeweilige nationale Gesetzgeber sich dafür entschieden hat, durch die FRL 2009 geregelte und rein innerstaatliche
Sachverhalte gleich zu behandeln (so die überwiegend noch zum insoweit wortgleichen Art. 1 Buchst. a der
Richtlinie 90/434/EWG des Rates vom 23.07.1990 über das gemeinsame Steuersystem für Fusionen, Spaltungen, die
Einbringung von Unternehmensteilen und den Austausch von Anteilen, die Gesellschaften verschiedener
Mitgliedstaaten betreffen ‑‑FRL 1990‑‑ ergangenen EuGH-Urteile Leur-Bloem vom 17.07.1997 - C-28/95,
EU:C:1997:369, Slg. 1997, I-4171, Rz 16 ff., insbesondere Rz 34; Modehuis A. Zwijnenburg vom 20.05.2010 - C-
352/08, EU:C:2010:282, Rz 33; Foggia-SGPS vom 10.11.2011 - C-126/10, EU:C:2011:718, Rz 21; Pelati vom
18.10.2012 - C-603/10, EU:C:2012:639, Rz 18; Jacob und Lassus vom 22.03.2018 - C-327/16, C-421/16,
EU:C:2018:210, Rz 33 f., und GE Infrastructure Hungary Holding Kft vom 16.11.2023- C-318/22, EU:C:2023:890,
Rz 30).


70


Auf dieser Grundlage hat der EuGH seine Zuständigkeit nicht nur dann angenommen, wenn innerstaatliche und
grenzüberschreitende Sachverhalte exakt derselben Regelung unterworfen wurden (so die Konstellation, die den
EuGH-Urteilen Andersen og Jensen vom 15.01.2002 - C-43/00, EU:C:2002:15, Rz 17; Modehuis A. Zwijnenburg vom
20.05.2010 - C-352/08, EU:C:2010:282, Rz 32 und Foggia-SGPS vom 10.11.2011 - C-126/10, EU:C:2011:718, Rz 20
zugrunde lag), sondern auch, wenn für innerstaatliche und grenzüberschreitende Vorgänge zwar rechtstechnisch
getrennte, aber wortgleiche Regelungen galten (so EuGH-Urteil Leur-Bloem vom 17.07.1997 - C-28/95,
EU:C:1997:369, Slg. 1997, I-4171, Rz 30 ff.) oder wenn nach den nationalen Rechtsvorschriften auf Sachverhalte, die
nicht dem Unionsrecht unterliegen, Lösungen angewendet werden, die den vom Unionsrecht vorgesehenen
entsprechen (EuGH-Urteil Ministre de l'Action et des Comptes publics vom 18.09.2019 - C-662/18, C-672/18,
EU:C:2019:750, Rz 27). Demgegenüber ist der EuGH nicht zuständig ‑‑mit der Folge, dass die im nationalen Recht
für einen rein innerstaatlichen Sachverhalt getroffene Regelung nicht an der FRL 2009 zu messen ist‑‑, wenn im
Gesetz ausdrücklich zwischen rein innerstaatlichen Sachverhalten und solchen mit Gemeinschaftsbezug
unterschieden wird (EuGH-Urteile Leur-Bloem vom 17.07.1997 - C-28/95, EU:C:1997:369, Slg. 1997, I-4171, Rz 29,
und Banca A vom 27.04.2023 - C-827/21, EU:C:2023:355, Rz 33 ff.; zu weiteren Differenzierungen vgl. EuGH-Urteil
Ullens de Schooten vom 15.11.2016 - C-268/15, EU:C:2016:874, Rz 50 ff., insbesondere Rz 54).
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Nach ständiger Rechtsprechung des EuGH ist es allein Sache des nationalen Gerichts, die genaue Tragweite der
Verweisung des für innerstaatliche Sachverhalte geltenden nationalen Rechts auf das Gemeinschaftsrecht zu
beurteilen; die Zuständigkeit des EuGH beschränkt sich auf die Prüfung der gemeinschaftsrechtlichen
Bestimmungen (EuGH-Urteile Leur-Bloem vom 17.07.1997 - C-28/95, EU:C:1997:369, Slg. 1997, I-4171, Rz 33;
Modehuis A. Zwijnenburg vom 20.05.2010 - C-352/08, EU:C:2010:282, Rz 34; Foggia-SGPS vom 10.11.2011 - C-
126/10, EU:C:2011:718, Rz 22; Pelati vom 18.10.2012 - C-603/10, EU:C:2012:639, Rz 19, und GE Infrastructure
Hungary Holding Kft vom 16.11.2023 - C-318/22, EU:C:2023:890, Rz 31). Eine Pflicht zur Stellung eines
Vorabentscheidungsersuchens nach Art. 267 Abs. 1 Buchst. b, Abs. 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der
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Europäischen Union besteht in Bezug auf die (Vor-)Frage, ob der nationale Gesetzgeber bei der Umsetzung der FRL
2009 innerstaatliche und grenzüberschreitende Sachverhalte gleichbehandelt, daher nicht.


cc) Im deutschen Umwandlungssteuerrecht bestehen und bestanden auch bereits im Streitjahr zwischen der
Behandlung rein innerstaatlicher und grenzüberschreitender Anteilstauschvorgänge erhebliche Unterschiede. Die
FRL 2009 ist daher auf den ‑‑hier gegebenen‑‑ rein innerstaatlichen Sachverhalt nicht anwendbar.


73


(1) Die Regelung für innerstaatliche Anteilstauschvorgänge ist in § 21 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006 enthalten.
Danach gilt der Wert, mit dem die übernehmende Gesellschaft die eingebrachten Anteile ansetzt, für den
Einbringenden als Veräußerungspreis der eingebrachten Anteile und als Anschaffungskosten der erhaltenen Anteile.
Die Norm knüpft an § 21 Abs. 1 UmwStG 2006 an, der die Wertansätze bei der übernehmenden Gesellschaft regelt.
Diese hat grundsätzlich den gemeinen Wert anzusetzen (§ 21 Abs. 1 Satz 1 UmwStG 2006). Im Falle des
qualifizierten Anteilstausches hat die übernehmende Gesellschaft ein Wahlrecht, die eingebrachten Anteile auf
Antrag mit dem Buchwert oder einem höheren Wert, höchstens jedoch mit dem gemeinen Wert anzusetzen (§ 21
Abs. 1 Satz 2 UmwStG 2006, heute nach § 21 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2, Satz 3 UmwStG 2006 jedoch mindestens mit dem
gemeinen Wert sonstiger Gegenleistungen).


74


Materiell-rechtlich fordert § 21 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006 für die Steuerneutralität des Einbringungsvorgangs in
rein innerstaatlichen Fällen weiterhin eine doppelte Buchwertverknüpfung, also den Ansatz des bisherigen
Buchwerts, den die eingebrachten Anteile beim Einbringenden hatten, nicht nur für die Bewertung der erhaltenen
Anteile beim Einbringenden, sondern auch für die Bewertung der eingebrachten Anteile bei der übernehmenden
Gesellschaft.


75


In verfahrensrechtlicher Hinsicht gelten für den Einbringenden beim rein innerstaatlichen Fall keine besonderen
Anforderungen. Allerdings ist der Buchwertansatz bei der übernehmenden Gesellschaft ‑‑der wiederum
Voraussetzung für die Steuerneutralität des Anteilstausches beim Einbringenden ist‑‑ verfahrensrechtlich davon
abhängig, dass die übernehmende Gesellschaft einen Antrag auf Vornahme des Buchwertansatzes stellt (§ 21 Abs. 1
Satz 2 UmwStG 2006). Dieser Antrag ist spätestens bis zur erstmaligen Abgabe der steuerlichen Schlussbilanz der
übernehmenden Gesellschaft bei dem für deren Besteuerung zuständigen Finanzamt zu stellen (§ 21 Abs. 1 Satz 2
i.V.m. § 20 Abs. 2 Satz 3 UmwStG 2006).


76


(2) Demgegenüber unterscheidet sich die Regelung des grenzüberschreitenden Anteilstausches sowohl in materiell-
rechtlicher als auch in verfahrensrechtlicher Hinsicht erheblich von derjenigen für innerstaatliche Sachverhalte.


77


Materiell-rechtlich fehlt die Buchwertverknüpfung zwischen dem Buchwert der eingebrachten Anteile beim
Einbringenden und dem Wertansatz der eingebrachten Anteile bei der übernehmenden Gesellschaft. Die
Besteuerung knüpft an die Wertansätze beim Einbringenden und nicht bei der übernehmenden Gesellschaft an. Der
Einbringende hat hier grundsätzlich den gemeinen Wert der eingebrachten Anteile als Veräußerungspreis und als
Anschaffungskosten der erhaltenen Anteile anzusetzen (§ 21 Abs. 2 Satz 2 UmwStG 2006). Auf Antrag kann er
gemäß § 21 Abs. 2 Satz 3 UmwStG 2006 jedoch den Buchwert oder einen höheren Wert, höchstens den gemeinen
Wert, als Veräußerungspreis ansetzen. Hierfür müssen die Voraussetzungen des § 21 Abs. 1 Satz 2 UmwStG 2006
erfüllt sein (qualifizierter Anteilstausch, heute nach § 21 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 UmwStG 2006 darüber hinaus
Deckelung der sonstigen Gegenleistungen). Ferner ist und war bereits im Streitjahr Voraussetzung, dass das Recht
der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich der Besteuerung des Gewinns aus der Veräußerung der erhaltenen
Anteile nicht ausgeschlossen oder beschränkt ist (§ 21 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 UmwStG 2006) oder der Gewinn aus dem
Anteilstausch aufgrund von Art. 8 FRL 2009 nicht besteuert werden darf (§ 21 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 UmwStG 2006
i.V.m. Art. 17 Abs. 2 FRL 2009).


78


Im Gegensatz zu der für innerstaatliche Anteilstauschvorgänge geltenden Regelung ist die Besteuerung des
Einbringenden beim grenzüberschreitenden Anteilstausch daher nicht davon abhängig, welchen Wertansatz die
übernehmende Gesellschaft wählt. Vielmehr kann der Einbringende das Wahlrecht selbst ausüben. Es kommt auch
nicht zu einer doppelten Buchwertverknüpfung, die der EuGH in grenzüberschreitenden Fällen als unvereinbar mit
Art. 8 Abs. 1, 2 FRL 1990 angesehen hat (EuGH-Urteil A.T. vom 11.12.2008 - C-285/07, EU:C:2008:705). Damit gelten
für die Steuerneutralität des innerstaatlichen Anteilstausches in einem wesentlichen Punkt andere Voraussetzungen
als für den grenzüberschreitenden Anteilstausch.


79


In verfahrensrechtlicher Hinsicht muss der Antrag auf den Buchwertansatz vom Einbringenden selbst ‑‑also nicht
von der übernehmenden Gesellschaft‑‑ gestellt werden, und zwar spätestens bis zur erstmaligen Abgabe der
Steuererklärung bei dem für seine Besteuerung zuständigen Finanzamt (§ 21 Abs. 2 Satz 4 UmwStG 2006).
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III.


dd) Der Würdigung, dass § 21 UmwStG 2006 in erheblichem Umfang zwischen innerstaatlichen und
grenzüberschreitenden Anteilstauschvorgängen unterscheidet, steht der von einigen Literaturstimmen
(Krüger/Gebhardt, GmbHR 2021, 1200, 1207; Hageböke/Stangl, Finanz-Rundschau 2023, 1117, 1121)
vorgenommene Verweis auf die Begründung des Regierungsentwurfs zum Gesetz über steuerliche
Begleitmaßnahmen zur Einführung der Europäischen Gesellschaft und zur Änderung weiterer steuerrechtlicher
Vorschriften nicht entgegen. Zwar heißt es dort pauschal ‑‑ohne Zuordnung zu einer bestimmten Vorschrift‑‑,
künftig würden europaweit die gleichen steuerlichen Grundsätze für inländische und für alle grenzüberschreitenden
Umstrukturierungen von Unternehmen gelten (BTDrucks 16/2710, 25 f.). Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass
dieser Gesetzentwurf jedenfalls die später zum Gesetz gewordenen und hier zu beurteilenden unterschiedlich
ausgestalteten Regelungen über die jeweiligen Antragsfristen noch nicht enthielt (heute § 21 Abs. 1 Satz 3 i.V.m.
§ 20 Abs. 2 Satz 3 UmwStG 2006 für den innerstaatlichen Fall; § 21 Abs. 2 Satz 4 UmwStG 2006 für den
grenzüberschreitenden Fall). Diese Regelungen sind erst im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens durch
den Finanzausschuss des Bundestages in den Gesetzentwurf eingefügt worden (Bericht des Finanzausschusses,
BTDrucks 16/3369, 12). Die Begründung des vorangehenden ‑‑gerade in diesem Punkt geänderten‑‑ Gesetzentwurfs
kann daher nicht herangezogen werden, um auf einen Willen des Gesetzgebers zur Gleichbehandlung auch im
Bereich der Antragsfrist zu schließen. Im Übrigen hatte der Bundesrat bereits zum ursprünglichen Gesetzentwurf
dahingehend Stellung genommen, dass das Ziel einer Gleichbehandlung innerstaatlicher und grenzüberschreitender
Vorgänge nicht erreicht werde (BTDrucks 16/2710, S. 60); dem stimmt der Senat angesichts der ‑‑oben unter cc
dargestellten‑‑ erheblichen materiell-rechtlichen Unterschiede in der Regelung dieser Vorgänge zu.


81


ee) Auf die von der Klägerin aufgeworfene Frage, ob § 22 Abs. 2 UmwStG 2006 mit dem Missbrauchsvorbehalt des
Art. 15 Abs. 1 Buchst. a FRL 2009 vereinbar ist, kommt es daher für die Entscheidung im vorliegenden Verfahren
nicht an. Ohnehin wären im Vorfeld die ‑‑von der Klägerin nicht angesprochenen‑‑ Fragen zu klären gewesen, ob
der Gewinnrealisierungstatbestand des § 22 Abs. 2 UmwStG 2006 im Kern durch den in Art. 8 Abs. 6 FRL 2009 für
Fälle "einer späteren Veräußerung der erworbenen Anteile" enthaltenen Vorbehalt gedeckt ist und ob der
Formwechsel einer Kapital- in eine Personengesellschaft nicht nur nach nationalem Recht, sondern auch im Sinne
des Art. 8 Abs. 6 FRL 2009 als "Veräußerung" anzusehen ist.


82


7. Damit hat das FG zwar zu Recht erkannt, dass durch den Formwechsel ein dem Grunde nach steuerpflichtiger
Einbringungsgewinn II entstanden ist. Allerdings ist bisher offen, ob auch die Teilanteilsübertragung, die schon vor
dem Formwechsel stattgefunden haben muss, den Tatbestand des § 22 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006 verwirklicht
hatte. Denn nach dem Ergebnis der notariellen Urkunde mit der UR-Nr. 10/2010 ist die übernehmende Gesellschaft
(X-GmbH) Alleingesellschafterin der XA-GmbH geworden, deren Anteile mit dieser Urkunde in die X-GmbH
eingebracht wurden. Demgegenüber wird in der nachfolgenden, am selben Tage errichteten, aber nicht unmittelbar
anschließenden notariellen Urkunde mit der UR-Nr. 20/2010 angegeben, Gesellschafter der XA-GmbH seien zu
98 % die X-GmbH und zu 2 % die XA-Verwaltungs-GmbH. Zwischenzeitlich muss die X-GmbH daher einen 2 %-
Anteil an der XA-GmbH auf die XA-Verwaltungs-GmbH übertragen haben. Feststellungen hierzu hat das FG nicht
getroffen. Sollte es sich bei dieser Anteilsübertragung um eine "Veräußerung" im Sinne des § 22 Abs. 2 Satz 1
UmwStG 2006 ‑‑oder um einen der in § 22 Abs. 2 Satz 6 i.V.m. Abs. 1 Satz 6 Nr. 1 bis 5 UmwStG 2006 a.F. genannten
Vorgänge‑‑ gehandelt haben, wäre schon dadurch ‑‑und nicht erst durch den nachfolgenden Formwechsel‑‑ in
Bezug auf den 2 %-Anteil ein Einbringungsgewinn II realisiert worden. Andernfalls wären die festgestellten
Einbringungsgewinne II jeweils um 2 % zu kürzen. Hierzu wird das FG noch Feststellungen zu treffen haben.


83


Die Revision ist in Bezug auf den Teil-Endgerichtsbescheid, der den Billigkeitsantrag betrifft, unbegründet und nach
§ 126 Abs. 2 FGO zurückzuweisen. Das FG ist ohne Rechtsfehler zu dem Ergebnis gelangt, dass das FA eine
Billigkeitsmaßnahme ermessensfehlerfrei abgelehnt hat.


84


1. Eine Billigkeitsentscheidung nach § 163 Abs. 1 Satz 1 der Abgabenordnung (AO) ist eine Ermessensentscheidung
der Finanzbehörde im Sinne des § 5 AO, die nur einer eingeschränkten gerichtlichen Nachprüfung unterliegt (§ 102,
§ 121 Satz 1 FGO). Sie kann im finanzgerichtlichen Verfahren nur daraufhin überprüft werden, ob der
Verwaltungsakt oder die Ablehnung des Verwaltungsakts rechtswidrig ist, weil die gesetzlichen Grenzen des
Ermessens überschritten sind oder von dem Ermessen in einer dem Zweck der Ermächtigung nicht entsprechenden
Weise Gebrauch gemacht wurde. Hingegen ist das Gericht nicht befugt, eine eigene Ermessensentscheidung zu
treffen und diese an die Stelle der behördlichen Ermessensentscheidung zu setzen (zum Ganzen BFH-Urteil vom
17.05.2022 - VIII R 26/20, BFHE 277, 218, BStBl II 2022, 829, Rz 17, m.w.N.).
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IV.


Quelle: www.bundesfinanzhof.de


2. Nach Tz. 22.23 Satz 3 und 4 des BMF-Schreibens vom 11.11.2011 (BStBl I 2011, 1314) kann unter bestimmten
Voraussetzungen aus Billigkeitsgründen bei Umwandlungen zu Buchwerten von der Besteuerung eines
Einbringungsgewinns abgesehen werden. Dies setzt nach der dort niedergelegten Verwaltungsauffassung allerdings
voraus, dass der konkrete Einzelfall in jeder Hinsicht mit den in § 22 Abs. 1 Satz 6 Nr. 2, 4, 5 UmwStG 2006 a.F.
enthaltenen Ausnahmetatbeständen vergleichbar sei. Dabei müsse auch die gesetzgeberische Grundentscheidung
berücksichtigt werden, dass § 22 UmwStG 2006 ‑‑anders als für Einbringungen im Sinne der §§ 20, 21 UmwStG
2006‑‑ keine Rückausnahme für Einbringungen in Personengesellschaften (§ 24 UmwStG 2006) vorsehe. Nicht
vergleichbar mit einem der genannten Ausnahmetatbestände seien Umwandlungen beispielsweise dann, wenn sie
ohne Gewährung von Anteilen oder Mitgliedschaften an Kapitalgesellschaften oder Genossenschaften
vorgenommen würden (zum Ganzen Tz. 22.23 Satz 7 bis 9 des BMF-Schreibens vom 11.11.2011, BStBl I 2011,
1314). Aus den in den nachfolgenden Ausführungen des genannten BMF-Schreibens gebildeten Alternativen zu den
Beispielen 1 und 2 wird deutlich, dass nach der Verwaltungsauffassung Fälle der Umwandlung in eine
Personengesellschaft nicht zur Gewährung einer Billigkeitsmaßnahme führen können (ebenso Bernhagen, GmbHR
2022, 301, 304 f.).
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3. Das FG hat hierzu ‑‑ebenso wie es bereits in der Einspruchsentscheidung des FA angedeutet war‑‑ ausgeführt,
dass bei einem Formwechsel der Kapitalgesellschaft, an der die eingebrachten Anteile bestehen, in eine
Personengesellschaft schon die Ziel-Rechtsform, bei der es sich um ein grundlegendes Merkmal eines jeden
Umwandlungsvorgangs handelt, von den in § 22 Abs. 1 Satz 6 Nr. 2, 4, 5 UmwStG 2006 a.F. genannten Vorgängen
abweicht. Diese Erwägung ist tragfähig und überzeugend und schließt daher im vorliegenden Fall eine
Billigkeitsmaßnahme auf der Grundlage des Umwandlungssteuererlasses 2011 aus.
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4. Auch unabhängig von den vorstehend dargestellten Ermessensleitlinien des BMF kommt im Streitfall keine
Billigkeitsmaßnahme in Betracht. In der Literatur wird ‑‑mit durchaus bedenkenswerten Gründen‑‑ die Auffassung
vertreten, die Billigkeitsregelung des BMF sei eher als Darstellung der Kriterien für eine teleologische Reduktion
der Vorschrift des § 22 Abs. 2 UmwStG 2006 anzusehen (so Bilitewski in Haritz/Menner/Bilitewski,
Umwandlungssteuergesetz, 6. Aufl., § 22 Rz 57). Da vorliegend eine teleologische Reduktion des § 22 Abs. 2 Satz 1
UmwStG 2006 aber ausscheidet (vgl. oben II.5.), ist kein Gesichtspunkt ersichtlich, der darüber hinaus zu einer
Billigkeitsmaßnahme Anlass geben könnte.
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Die Übertragung der Kostenentscheidung auf das FG beruht auf § 143 Abs. 2 FGO. Im Hinblick auf den Grundsatz
der Einheitlichkeit der Kostenentscheidung wird die Übertragung auch insoweit vorgenommen, als der Senat über
die beantragte Billigkeitsmaßnahme abschließend entschieden hat (vgl. BFH-Urteil vom 17.03.2020 - III R 31/19,
BFH/NV 2021, 38, Rz 29; Senatsbeschluss vom 22.03.2023 - X B 135/21, BFH/NV 2023, 731, Rz 42; jeweils m.w.N.).
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